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Geleitwort

Der Arbeitsalltag von fest ange-
stellten und freiberuflichen Kunst- 
historikern* – in Museen und in 
der Denkmalpflege, an Hochschu-
len und Forschungsinstituten, in 
Kunsthandel, Kunstvermittlung, 
Verlagswesen und Journalismus  
sowie in weiteren Tätigkeitsfel-
dern – ist ohne die Nutzung von 
Abbildungen kaum denkbar. 

Reproduktionen von Kunstwerken, Bildern und an- 

deren Objekten ermöglichen es uns erst, unsere For-

schung voranzutreiben, bisher übersehene Zusam-

menhänge aufzudecken und neue Deutungsansätze zu 

untermauern. Sie sind zudem unabdingbar, wenn die 

Ergebnisse dieser Forschungen für die Fachwissen-

schaft und die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer- 

den sollen.

Jüngere Forschungen, etwa zum illustrierten 

Kunstbuch, zur Diadoppelprojektion oder zu moder-

*Aus Gründen der  
besseren Lesbar- 
keit und unter  
Berücksichtigung  
des herkömmlichen 
Sprachgebrauchs  
in Rechtsvorschrif-
ten wird in dieser  
Publikation das  
generische Masku-
linum verallgemei-
nernd verwendet. 
Die Bezeichnungen 
gelten im Sinne  
der Gleichbehand- 
lung für alle Ge-
schlechter.
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Geleitwort nen Datenbanken, haben darauf aufmerksam gemacht, 

wie vielfältig der Bildgebrauch von Kunsthistorikern 

ist. Und es ist deutlich geworden, dass dem Umgang 

mit Reproduktionen und ihrem Arrangement eine eige- 

ne Erkenntnisträchtigkeit inhärent ist. Nicht selten 

werden starke kunsthistorische Argumente vorrangig 

mithilfe bildlicher Mittel vorgebracht. Das Fach muss 

daher ein genuines Interesse daran haben, die Arbeit 

mit Abbildungen nicht durch ungünstige externe 

Rahmenbedingungen zu erschweren.

Der Verband Deutscher Kunsthistoriker e. V. nimmt 

sich seit einiger Zeit verstärkt der Schwierigkeiten 

und Unsicherheiten an, die sich mit bildrechtlichen 

Fragen verbinden. Er verfolgt dabei eine zweifache 

Strategie: Zum einen bemüht sich der Verband darum, 

Anregungen für die Weiterentwicklung der urheber- 

rechtlichen Rahmenbedingungen in die Diskussion zu 

bringen. Dieses Ziel verfolgen wir vor allem mit Stel-

lungnahmen, mit denen sich der Verband in Konsulta-

tionsprozesse einbringt.1 Zum anderen gilt es, über 

die geltenden rechtlichen Voraussetzungen so zu in-

formieren, dass Kunsthistoriker bei ihrer wissenschaft- 

lichen Arbeit die gesetzlich eingeräumten Spiel- 

räume auch tatsächlich nutzen. Diesem Anliegen, der 

umfassenden Information über den Status quo, die-

nen bislang vor allem die Workshops „Bildrechte im 

Griff“, die der Verband regelmäßig anbietet.

Um auch über die Workshops hinaus über recht- 

liche Grundlage des kunsthistorischen Arbeitens mit 
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Bildern zu informieren, hat der Verband einen von 

dem Vorstandsmitglied Prof. Dr. Johannes Grave ge-

leiteten Ausschuss eingesetzt, in dem die Idee zum 

vorliegenden Leitfaden erarbeitet wurde. Auf der 

Grundlage einer dort entwickelten Konzeption konn-

ten Dr. Veronika Fischer und PD Dr. Dr. Grischka Petri 

für die konkrete Ausarbeitung der Handreichung ge-

wonnen und beauftragt werden. Frau Fischer verdankt 

sich der ausführliche Textteil des vorliegenden Leit-

fadens, während Herr Petri die Flowcharts und deren 

Erläuterungen beigetragen hat. Den weiteren Mit-

gliedern des Arbeitskreises, Prof. Dr. Thomas Dreier, 

Dr. Marcello Gaeta, Roland Nachtigäller, sowie insbe-

sondere Frau Fischer und Herrn Petri sei für ihr viel-

fältiges und anhaltendes Engagement herzlich ge-

dankt.

Ziel der nun vorliegenden Handreichung soll es 

sein, Grundzüge und wesentliche Begriffe der relevan- 

ten Teile des Urheberrechts zu vermitteln. Vor allem 

aber soll der Leitfaden dabei helfen, bei konkreten 

Fragen rasch die entscheidenden Informationen zu 

finden, um zu einer verlässlichen Lösung zu gelangen.

Die Erstpublikation des Leitfadens fällt in eine 

Zeit, in der das deutsche Urhebergesetz wichtigen 

Änderungen unterzogen wird. Bis zum Juni 2021 muss 

die 2019 verabschiedete EU-Richtlinie über das Ur- 

heberrecht und die verwandten Schutzrechte im digi- 

talen Binnenmarkt in nationales Recht umgesetzt 

werden.2 Für Kunsthistoriker wird insbesondere eine 
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Neuregelung von hoher Relevanz sein, die vorsieht, 

dass Vervielfältigungen von gemeinfreien Werken 

keinem Schutz im Sinne des Urheberrechts oder ver-

wandter Rechte unterliegen.

Die anstehenden gesetzlichen Änderungen werden 

eine baldige Überarbeitung des vorliegenden Leit- 

fadens erfordern. Es schien uns dennoch sinnvoll, die 

Handreichung bereits jetzt in der aktuellen Fassung 

zugänglich zu machen. Auf diese Weise können bei 

der bevorstehenden Überarbeitung gegebenenfalls 

auch Anregungen von Lesern aufgegriffen werden.

Bonn, im Mai 2021

für den Verband Deutscher Kunsthistoriker e. V.

Prof. Dr. Johannes Grave  Prof. Dr. Kilian Heck
(Repräsentant der Berufsgruppe   (Erster Vorsitzender)
Hochschulen und Forschungsinstitute)  
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Vorwort

Ganz gleich, ob Sie eine Publika-
tion planen, einen Vortrag für 
eine wissenschaftliche Fachkon-
ferenz, eine Vorlesung oder an- 
deres vorbereiten: Fotografien 
oder digitale Bildreproduktionen 
sind in zahllosen Situationen  
unentbehrlich.

Auf dem Weg zur Beschaffung einer Reproduktions-

vorlage und zum Erwerb von Lizenzen zur Bildnutzung 

gibt es viele Fallstricke, die leicht vermieden werden 

können. Um Ihre praktische Arbeit im Umgang mit 

Bildrechten zu erleichtern, wurde dieser Leitfaden 

entwickelt. Er beinhaltet verschiedene Ansätze, um 

sich entweder einen ersten Überblick zu verschaffen, 

Einzelfragen zu beantworten oder je nach Stand des 

Vorwissens seine Kenntnisse weiter zu vertiefen. 

Gleichzeitig möchte der Leitfaden praktische Tipps 

für den Umgang mit Bildrechten liefern.

Zunächst werden die Grundzüge des Urheberrechts 

dargestellt. Die anschließenden Abschnitte sprechen 
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bestimmte Situationen an, bei denen sich typische 

Rechtsfragen im Umgang mit Bildrechten stellen:  

Publikationen, Museum & Fotografieren, Fachtagun-

gen & Vorträge. Ein Ablaufschema führt Sie durch die 

einzelnen Schritte von der Beschaffung einer  

Reproduktionsvorlage bis zum Erwerb der benötigten 

Lizenz. Anhand einer Checkliste können Sie überprü-

fen, ob alle Schritte eingehalten wurden. Im Glossar 

können die Rechtsbegriffe nachgeschlagen werden.

Der Leitfaden will zum einen eine Hilfestellung 

bieten, wann eine Lizenz überhaupt erforderlich ist, 

wie sie erworben werden kann und wer die richtigen 

Ansprechpartner sind. Zum anderen sollen Unsicher-

heiten ausgeräumt werden, die Anwender vom Ge-

brauch einer Fotografie abhalten könnten.

Die Hinweise für den Umgang mit Bildrechten 

gelten in erster Linie für alle Bildnutzungen inner-

halb Deutschlands. Für Bildnutzungen außerhalb 

Deutschlands ist das Recht dieser Länder maßgeb-

lich. Das gilt speziell für Internetnutzungen, wenn 

sich die betreffende Website an Nutzer außerhalb 

Deutschlands richtet.

Es können immer wieder Situationen entstehen, 

bei denen Unsicherheiten über die Auslegung und 

Anwendung des Rechts bestehen oder die in diesem 

Leitfaden nicht abgebildet werden. Die rechtlichen 

Rahmenbedingungen sind nicht statisch, sondern 

entwickeln sich – unter anderem durch Vorgaben des 

EU-Rechts wie die Richtlinie Digital Single Market 
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(DSM) (2019/790/EU), die bis zum 7. Juni 2021 in  

nationales Recht umgesetzt werden muss – weiter.  

Zudem werden durch die Entwicklung neuer Techno- 

logien oder Verwertungsmöglichkeiten immer wieder 

Rechtsfragen aufgeworfen. Eine fachkundige Bera-

tung kann der Leitfaden trotz sorgfältiger Konzep- 

tion nicht ersetzen. 

Vorwort
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 Grundlagen

Für die Nutzung von urheberrechtlich 
geschützten Fotografien muss in der 
Regel eine Erlaubnis eingeholt oder 

eine Lizenz erworben werden.  

Wenn auf dem Bild ein geschütztes 
Werk abgebildet ist, muss auch für 
den Gegenstand der Abbildung eine 
Erlaubnis eingeholt oder eine Lizenz 

erworben werden. 

Sind auf dem Bild Personen abgebil-
det, müssen sie ebenfalls zustimmen.
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Grundlagen 1. Schutzgegenstände
Fotografie  Wann ist eine Fotografie geschützt?

Eine Fotografie ist nach dem Urheberrechtsgesetz 

geschützt, wenn es sich um eine persönlich-geistige 

Schöpfung mit individuellem Ausdruck handelt.  

Urheberrechtlicher Schutz kommt etwa bei der Repro-

duktion von dreidimensionalen Werken in Betracht. 

Unterhalb dieser Grenze sind Fotografien durch den 

Lichtbildschutz geschützt. Er erfasst die rein hand-

werkliche Tätigkeit, bei der die originalgetreue Ab-

bildung und nicht der individuelle Ausdruck im Vor-

dergrund steht (z. B. Fotografien von Gemälden).  

Rein mechanische Reproduktionsvorgänge wie der 

Massenscan, die Fotokopie einer Buchseite oder der 

Abzug eines Negativs begründen von vornherein  

keinen urheberrechtlichen Schutz.
 S. 63, Persönlich-geistige Schöpfung    S. 29, Schutzfrist für Fotografien

Lichtbilder  Urheberrecht bei Lichtbildern 3

Lichtbild
Reproduzierender Intellekt

• keine schöpferische, aber  

persönlich-geistige Leistung

• Lichtbildschutz gem. § 72 UrhG

• Urheberrecht erlischt 50 Jah-

re nach Herstellung oder Erst-

veröffentlichung.

Technisches Bild
Kein Intellekt, keine Werkqua-
lität, rein technische Leistung

• keine persönlich-geistige 

Leistung

• Durch die technische  

Reproduktion ensteht kein  

Urheberrechsschutz.

Lichtbildwerk
Kontextualisierender, 
gestalterischer Intellekt

• Werkqualität

• persönlich-geistige Schöpfung

• Lichtbildwerkschutz 

gem. § 2 Abs. 2 UrhG

• Urheberrecht erlischt  

70 Jahre p. m. a.
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Praxistipp: 

Nach der Digital-Single-Market-Richtlinie (2019/790/EU) entfällt bei  

Fotografien von Werken der bildenden Kunst, die nach Ablauf der

Schutzfrist gemeinfrei werden, auch der Lichtbildschutz (Art. 14 DSM-RL). 

Wirksam wird diese Änderung aber erst mit der Umsetzung durch  

den deutschen Gesetzgeber, die bis zum 7. Juni 2021 erfolgen muss.

Abbildungs- Wie verhält es sich mit dem auf einem Bild
gegenstand

  abgebildeten Gegenstand?

Die Fotografie als solche, aber auch der auf der Foto-

grafie abgebildete Gegenstand kann urheberrecht-

lich geschützt sein. In diesem Fall müssen Rechte für 

die Nutzung der Fotografie sowie auch des abgebil-

deten Gegenstands erworben werden. Welche Gegen-

stände nach dem Urheberrecht geschützt sind, ist  

im Glossar im Einzelnen beschrieben.
 S. 74, Werkarten    S. 54, Leistungsschutzrechte

Recht am  Dürfen Personen fotografiert werden?
eigenen Bild

 Wenn einzelne Personen auf der Fotografie erkennbar

sind, gilt der Grundsatz: Jeder hat das Recht an sei-

nem eigenen Bild. Geregelt ist das Recht am eigenen 

Bild im Kunsturhebergesetz (KUG). Nach dem KUG dür-

fen Bildnisse zwar angefertigt, aber nicht ohne Ein-

willigung des Abgebildeten verwertet werden. Daher 

empfiehlt es sich, vor der Veröffentlichung von den 

fotografierten Personen eine schriftliche Einwilli-

gung einzuholen. Dabei sollte genau festgelegt sein, 

wofür die Fotografie genutzt werden soll (z. B. auf einer 

Website, in Datenbanken, für Pressezwecke, Ausstel-

lungskataloge, auf einem Social-Media-Kanal etc.).
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Ausnahmen Ausnahmen von dem Einwilligungserfordernis nach 

 dem KUG:

 • Bildnisse der Zeitgeschichte: Bei zeitgeschicht-

lichen Ereignissen kann das Informationsinteresse 

der Allgemeinheit schwerer wiegen als das Persön-

lichkeitsrecht des Abgebildeten. Die Privat- und 

Intimsphäre des Abgebildeten ist aber zu achten.

 • Beiwerk: Bei Landschafts- und Stadtansichten lässt

es sich kaum vermeiden, dass einzelne oder mehrere 

Personen auf dem Bild auftauchen. Liegt der Fokus 

erkennbar auf einem Objekt, so kann das Einwilli-

gungserfordernis entfallen, wenn die Passanten 

nur zufällig zu sehen sind und sie die Bildkomposi-

tion nicht beeinflussen. Umgekehrt ist eine Einwil-

ligung erforderlich, wenn Personen in den Mittel-

punkt eines Bilds rücken.

 • Veranstaltungsfotografien: Wer an einer öffentli-

chen Veranstaltung, zum Beispiel einer Ausstel-

lungseröffnung, teilnimmt, kann damit rechnen,  

fotografiert zu werden. Gestattet ist aber nur die 

Anfertigung von Überblicksaufnahmen. Rücken  

einzelne oder mehrere Personen in den Mittelpunkt 

des Bilds, darf es ohne Einwilligung nur veröffent-

licht werden, wenn man sich auf eine andere Erlaub-

nisnorm stützen kann.

    § 23 KunstUrhG

 Abwägung  Will man von einer Ausnahmeregelung Gebrauch ma-

chen, muss zuerst eine Abwägung zwischen der Ver- 

https://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__23.html
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Grundlagen öffentlichung und Nutzung der Abbildung einerseits 

und den berechtigten Interessen des Abgebildeten 

andererseits erfolgen. Ob die Nutzung einer Personen- 

fotografie zulässig ist, kann daher immer nur im kon-

kreten Einzelfall beurteilt werden.

Personen- Sind auf einer Fotografie Personen erkennbar, han-
bezogene Daten 

 delt es sich auch um personenbezogene Daten. Das

Datenschutzrecht stellt strengere Anforderungen  

an die Einwilligung als das KUG. Nach Inkrafttreten  

der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist das 

Verhältnis zwischen dem (spezielleren) KUG und dem 

Datenschutzrecht noch nicht im Einzelnen geklärt.  

In die Abwägung der berechtigten Interessen nach 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO könnten die Wertungen 

des KUG einfließen. Nach datenschutzrechtlichen 

Grundsätzen ist aber bereits die Anfertigung eines 

Bildnisses, auf dem Personen erkennbar sind, einwil-

ligungspflichtig und nicht erst dessen Verwertung.

Künstler- Dürfen Künstlergespräche, Künstlerführungen und
gespräche,  

Performances aufgezeichnet werden (in Bild und Ton)?Performances

 Bei Interviews, Vorträgen oder Performances kann es 

sich um urheberrechtlich geschützte Werke handeln. 

In diesem Fall ist nicht nur die Aufzeichnung selbst 

genehmigungspflichtig, sondern auch jede weitere 

Verwendung (z. B. auf einer Website, die Herausgabe 

als CD oder DVD). Es gilt hier ebenfalls das Recht am 

eigenen Bild.
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Grundlagen 2. Welche Rechte hat der Urheber?
Werknutzung  Der Urheber hat das Recht, über jede Nutzung sein-
Persönlichkeits-

 es Werks zu bestimmen und sie von der Zahlung einesrechte

 Entgelts abhängig zu machen. Der Urheber entschei-

det darüber, ob er ein Werk veröffentlichen möchte. 

Er darf sich vorbehalten, als Urheber genannt oder 

nicht genannt zu werden, und kann Änderungen an 

seinen Werken untersagen.

Wer beispielsweise eine Fotografie kauft, darf sie 

aufhängen und/oder ausstellen. Er darf aber keine 

Abzüge erstellen, die Fotografie nicht in einer Pu- 

blikation abdrucken oder auf einer Website zeigen. 

Jede Nutzung außer der reinen Rezeption bedarf  

einer gesonderten Rechtseinräumung. Dem Urheber 

kommt damit eine umfassende Kontrollmöglichkeit 

zu. Der Schutz ist allerdings nicht grenzenlos, son-

dern mit Rücksicht auf die Allgemeininteressen  

(z. B. in der freien Berichterstattung, der freien geis-

tigen Auseinandersetzung im Rahmen des Zitats etc.) 

durch gesetzliche Erlaubnisnormen (sogenannte 

Schranken Schrankenbestimmungen) beschränkt. Die Schranken

können eine bestimmte Nutzung erlaubnis- und ver-

gütungsfrei stellen oder aber die Erlaubnispflicht 

beseitigen und den Rechteinhabern einen Vergütungs-

anspruch belassen.
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3. Schutzdauer
Schutzfristen  Wie lange besteht der Urheberrechtsschutz?

Das Urheberrecht gilt nur für eine begrenzte Dauer. 

Urheberrechtsschutz besteht bis zum Tod des Urhe-

bers und 70 Jahre darüber hinaus. Bei Werken, die von 

mehreren Urhebern gemeinsam geschaffen wurden, 

berechnet sich die Schutzdauer nach der Lebenszeit 

des letztversterbenden Urhebers. Innerhalb dieser 

70-Jahres-Frist wird das Urheberrecht von den Erben 

oder sonstigen Rechtsnachfolgern (z. B. Stiftungen) 

wahrgenommen. Nach Ablauf der Schutzfrist werden 

die geschützten Werke gemeinfrei und dürfen lizenz-

frei genutzt werden. Bei den sogenannten verwand- 

ten Schutzrechten (z. B. dem Lichtbildschutz) ist die 

Schutzdauer in der Regel kürzer und beträgt 50 Jahre 

ab dem Erscheinenen bzw. – bei Nichterscheinen –  

ab der Herstellung.

4. Geltungsbereich
Reichweite  Wo gilt das deutsche Urheberrecht?

  Das Urheberrechtsgesetz gilt zwar nur innerhalb

Deutschlands, es schützt aber in- und ausländische  

Urheber gleichermaßen. Gelangt ein Werk in einen 

anderen Staat, so ist nicht das deutsche Urheberrecht, 

sondern das Recht dieses Staats maßgeblich. Auch 

innerhalb der EU existiert eine Vielzahl von nationa-

len Urheberrechtsgesetzen, die aber zugunsten eines 

gemeinsamen Markts in wesentlichen Teilen durch 

EU-Richtlinien harmonisiert, das heißt an einen ein-

heitlichen europäischen Standard angeglichen sind.

Grundlagen
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Grundlagen 5. Ansprechpartner
Urheber, Wen muss man bei der Verwendung urheberrechtlich
Rechteinhaber

 geschützter Werke kontaktieren?

Der Urheber muss kontaktiert werden. Bei Fotogra-

fien ist zu beachten, dass neben dem Fotografen  

auch der Urheber des abgebildeten Werks kontaktiert 

werden muss. Sind die Urheberrechte mit dem Tod 

des Urhebers schon auf die Erben bzw. Rechtsnach-

folger übergegangen, müssen diese kontaktiert  

werden. Es können aber Nutzungsrechte eingeräumt 

oder übertragen werden, zum Beispiel an Verwer-

tungsgesellschaften, Bildagenturen oder Verlage.

Rechte- An welche Verwertungsgesellschaft muss man 
wahrnehmung

  sich wenden?

Ist der Urheber Mitglied einer Verwertungsgesell-

schaft, ist die Verwertungsgesellschaft der richtige 

Ansprechpartner für die Vergabe von Lizenzen. Geht 

es um die Reproduktion von Fotografien und/oder 

Werken der bildenden Kunst, ist die in Deutschland 

zuständige Verwertungsgesellschaft die VG Bild-

Kunst. Sie kann auch die Reproduktionsrechte aus-

ländischer Künstler und Fotografen vermitteln, sodass 

das relevante Repertoire aus einer Hand erworben 

werden kann. Welche Künstler und Fotografen die  

VG Bild-Kunst vertritt, lässt sich über die Künstler-

suche auf der Webseite ermitteln.
    Künstlersuche der VG Bild-Kunst   
  S. 50, Kollektive Wahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften

https://www.bildkunst.de/service/kuenstler-suche
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Grundlagen 6. Lizenzierung
Erlaubnispflich- Wann benötigt man eine Erlaubnis?
tige Nutzungen

  Grundsätzlich ist jede urheberrechtliche Nutzung

erlaubnispflichtig. Urheberrechtliche Nutzungen 

sind zum Beispiel die Digitalisierung von Werken  

einer Sammlung, die Verwendung von Fotografien in 

Vorträgen oder Publikationen und die Dokumentation 

von Ausstellungen und/oder Veranstaltungen bzw.  

die Werbung für sie. Allerdings gibt es Ausnahmen 

von der Erlaubnis- und Vergütungspflicht (sogenann-

te Schranken). Auch nach Ablauf der Schutzfrist hat 

der Urheber keinen Anspruch mehr auf Vergütung.

Vertragspartner  Von wem erhalte ich die erforderliche Erlaubnis?

Die Erlaubnis erteilt der Urheber. Hat der Urheber 

seine Rechte einem anderen eingeräumt, so ist dieser 

zur Erteilung der Erlaubnis der richtige Ansprech-

partner. Das können die Erben, ein Museum, ein Ver-

lag, eine Stiftung oder die Verwertungsgesellschaft 

VG Bild-Kunst sein. Lassen sich Name oder Wohnort 

des Urhebers oder des Rechteinhabers nicht in Er- 

fahrung bringen, können öffentlich zugängliche Bi- 

bliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Archive,  

im Bereich des Film- oder Tonerbes tätige Einrich-

tungen und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten  

Fotografien unter bestimmten Umständen auch ohne  

Vorliegen einer Einwilligung nutzen (sogenannte  

verwaiste Werke, siehe auch vergriffene Werke).
 S. 50, Kollektive Wahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften   
 S. 72, Verwaiste Werke    siehe auch  S. 70, Vergriffene Werke
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Vergütung Wie viel muss man bezahlen?

Ob eine Vergütung zu entrichten ist und in welcher 

Höhe, muss mit dem Urheber verhandelt werden.  

Wird der Urheber von einer Verwertungsgesellschaft 

vertreten, sind deren Tarife maßgeblich, die online 

eingesehen werden können. Eine Orientierung bieten 

auch die Tarife der Mittelstandsgemeinschaft Foto-

Marketing. Dabei handelt es sich um einen Arbeits-

kreis professioneller Bildanbieter, der jährlich eine 

Broschüre über die aktuellen Honorare für Fotonut- 

zungen in Deutschland herausgibt. 
Bestellbar unter:    bvpa.org

Quellenangaben  Was muss man bei der Bildunterschrift beachten?

In der Bildunterschrift ist der Name des Fotografen 

sowie der des Urhebers des abgebildeten Werks, Titel 

und Erscheinungsjahr anzugeben. Erteilt eine Galerie 

oder Verwertungsgesellschaft die Reproduktionsge-

nehmigung, ist auch auf sie hinzuweisen.

Belegexemplare  Wie viele Belegexemplare muss man zur Verfügung

  stellen?

Wird eine Reproduktionsgenehmigung für ein Werk 

der bildenden Kunst erteilt, ist dies oft an die Be- 

dingung geknüpft, dass der Künstler bzw. die Galerie 

und/oder die zuständige Verwertungsgesellschaft 

Belegexemplare erhalten. Die Anzahl der Belegexem- 

plare ist Verhandlungssache.

https://bvpa.org/mfm/
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Grundlagen Sind Reproduktionsfotografien von gemeinfreien 

Gemeinfreie  Werken kostenpflichtig?
Werke

  Ist die Schutzfrist abgelaufen, kann aufgrund des

Urheberrechts ein Fotografierverbot nicht ausge-

sprochen werden. Hat man Zugang zu dem Werk, könn-

te man die Reproduktionsfotografie daher selbst an-

fertigen. Das Fotografieren kann aber aufgrund des 

Hausrechts eingeschränkt (z. B. ohne Blitz und Stativ) 

oder untersagt sein. Besitzt man keinen Zugang zu 

dem Werk, muss man damit rechnen, dass im Zuge der 

Überlassung der Datei der Digitalisierungsaufwand 

berechnet wird.

7. Freie Lizenzen (z. B. Creative Commons)
  Was muss man beachten, wenn eine Fotografie unter 

 einer sogenannten freien Lizenz steht?

Steht eine Fotografie unter einer sogenannten frei-

en Lizenz, ist die Nutzung unter bestimmten Bedin-

gungen vergütungsfrei. Je nach Werkkategorie gibt 

es unterschiedliche Lizenzfamilien. 

CC-Lizenzen  Für Fotografien werden häufig Creative-Commons- 

  Lizenzen (CC-Lizenzen) benutzt. Sie funktionieren

wie ein Baukastensystem, das sich aus verschiedenen  

Bedingungen zusammensetzt, die beliebig miteinan-

der kombiniert werden können. Werden die Bedingun-

gen nicht eingehalten, entfällt die Erlaubnis durch 

die freie Lizenz. Sie erstreckt sich auch nicht auf ab- 

gebildete Werke oder Personen. Ist eine abgebildete 
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Grundlagen Person mit der Aufnahme nicht einverstanden, kann 

sie sich auf das Recht am eigenen Bild berufen und 

die Nutzung untersagen.
 S. 48, Freie Lizenzen

8. Urheberrechtsverletzungen und ihre Folgen
Verstöße Mit welchen Konsequenzen muss man rechnen, 

 wenn man keine Erlaubnis eingeholt oder Lizenz 

 erworben hat?

Wer in seinen Rechten nach dem Urheberrechtsgesetz 

verletzt wird, kann verlangen, dass die Verletzung  

beseitigt wird. Wurde zum Beispiel ein Foto auf ei-

ner Website hochgeladen, muss es gelöscht werden. 

Außerdem kann der Fotograf verlangen, dass die Rechts- 

verletzung künftig unterlassen wird und Schadens- 

ersatz wegen der unberechtigten Nutzung geltend 

machen. Urheberrechtsverletzungen sind gegebenen-

falls sogar strafbar.

Abmahnung Im Urheberrecht geht einer gerichtlichen Ausei-

nandersetzung in der Regel eine Abmahnung voraus.  

Wird eine (drohende) oder bereits andauernde Ur- 

heberrechtsverletzung entdeckt, soll mit dem Ab-

mahnschreiben die Möglichkeit gegeben werden, ein  

Gerichtsverfahren zu vermeiden, indem man sich ver- 

pflichtet, eine Verletzung zu unterlassen bzw. diese 

zu beseitigen (sogenannte Unterlassungs- und Ver-

pflichtungserklärung). Durch die Abmahnung entste-

hen Kosten in Form von Rechtsanwaltsgebühren.
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Ansprüche Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche entste-

hen unabhängig davon, ob man wusste oder wissen 

konnte, dass die Nutzung unberechtigt erfolgte. 

Schadensersatzansprüche sind verschuldensabhän-

gig, sodass man zur Zahlung von Schadensersatz nur 

verpflichtet ist, wenn man zumindest fahrlässig in 

Bezug auf die fremden Rechte gehandelt hat. Die An-

forderungen an das Verschulden sind allerdings ge-

ring, da der Nutzer verpflichtet ist, sich über seine 

Berechtigung zur Nutzung sorgfältig zu informieren.

Reaktion Was tun, wenn man eine Abmahnung erhalten hat?

Zunächst sollte man klären, ob der Vorwurf berech-

tigt ist, das heißt ob ein geschütztes Werk unbe- 

rechtigterweise genutzt wurde und ob die Urheber-

rechte auch tatsächlich beim Absender der Abmah-

nung liegen. Als Nächstes sollte man sich informieren, 

welche Kosten angefallen wären, wenn rechtzeitig 

eine Lizenz erworben worden wäre. Selbst wenn es 

aussichtslos ist, sich gegen die Abmahnung zu weh-

ren, weil der Vorwurf in der Sache berechtigt ist, 

kann es sich lohnen, über die Höhe der Kosten zu ver-

handeln. Einen Anhaltspunkt bieten die Tarife der 

Verwertungsgesellschaften oder der Mittelstands- 

gemeinschaft Foto-Marketing.

Unterlassungs- Um die Abgabe der strafbewehrten Unterlassungs-
erklärung

  erklärung wird man dagegen kaum herumkommen,  

wenn man vermeiden will, dass eine einstweilige Ver-

fügung beantragt wird. Üblicherweise sind Unter- 
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Grundlagen lassungserklärungen vorformuliert. Ihr Inhalt geht  

aber häufig zu weit und kann modifiziert werden.  

Es lohnt sich daher, sie anwaltlich prüfen zu lassen, 

um sicherzugehen, dass nicht mehr zugesichert wird, 

als der Abmahnende verlangen kann. Verstößt man  

gegen die Verpflichtung in der Unterlassungserklä-

rung, löst dies die vereinbarte Vertragsstrafe aus 

(deshalb „strafbewehrt“) und kann teuer werden.

 Die in einer Abmahnung gesetzten Fristen sind häu-

fig sehr kurz. Es ist aber empfehlenswert, innerhalb 

der Frist zu reagieren, da man ansonsten Gefahr 

läuft, dass der Abmahnende vor Gericht eine einst-

weilige Verfügung beantragt. Auch wer zu Unrecht 

eine Abmahnung erhalten hat, sollte darauf reagieren 

und dem Abmahnenden mitteilen, dass keine der vor-

geworfenen Urheberrechtsverletzungen begangen 

wurde, um sich nicht dem Risiko auszusetzen, dass 

eine einstweilige Verfügung erwirkt wird.

9. Haftung für Persönlichkeitsrechtsverletzungen
Ansprüche  Verletzungen des Rechts am eigenen Bild lösen die-

selben Ansprüche aus wie Urheberrechtsverletzungen: 

Beseitigung, Unterlassung, Schadensersatz. 
 S. 21, Urheberrechtsverletzungen und ihre Folgen
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Grundlagen 10. Künstlersozialabgabe
Abgabepflicht  Was ist die Künstlersozialabgabe und wer muss 

 sie zahlen?

Die Künstlersozialabgabe dient der sozialen Absiche-

rung von selbstständigen Künstlern und Publizisten 

in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Sie 

wird in Höhe eines pauschalen Prozentsatzes (2020: 

4,2 Prozent) erhoben. Bemessungsgrundlage sind  

alle in einem Kalenderjahr an selbstständige Künstler 

und Publizisten gezahlten Entgelte einschließlich 

Auslagen (z. B. Telefonkosten) und Nebenkosten (z. B. 

Materialkosten).

Die Künstlersozialabgabe wird auch für Personen  

erhoben, die nicht versicherungspflichtig sind. Des-

halb müssen in der Bemessungsgrundlage auch Ent-

gelte berücksichtigt werden, die an ausländische 

oder nebenberuflich tätige Künstler und Publizisten 

gezahlt wurden.

Wer ist abga- Abgabepflichtig sind Unternehmen und Einrichtun-
bepflichtig? 

gen, die künstlerische und publizistische Leistungen

verwerten. Dazu zählen typischerweise Museen, Gale-

rien und Kunsthändler. Auch gemeinnützige Vereine 

sind abgabepflichtig.

Meldepflicht  Die abgabepflichtigen Unternehmen und Einrichtun-

gen müssen die gezahlten Entgelte bis zum 31. März 

des Folgejahres der Künstlersozialkasse melden. Die 
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Grundlagen Abgabe ist als monatliche Vorauszahlung auf Basis 

der im vergangenen Jahr gezahlten Entgelte zu leis-

ten. Überzahlungen und Fehlbeträge werden nach der 

Abrechnung ausgeglichen.
Informationen zur Künstlersozialabgabe unter:    www.kuenstlersozialkasse.de 

 

https://www.kuenstlersozialkasse.de/
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 Publikationen
Ich möchte eine Monografie oder  
einen Aufsatz veröffentlichen. Darin 
werden verschiedene Werke bespro-
chen. Es sind alte und moderne Werke 
dabei. Im Verlagsvertrag steht, dass 
ich für die Einhaltung der Urheber-
rechte selbst verantwortlich bin.

  Wenn in eine Publikation Abbildungen aufgenommen

werden, erwarten Verlage oft von den Autoren, dass 

sie die Rechte an den Abbildungen selbst erwerben. 

Ist ein Autor nach dem Verlagsvertrag dazu verpflich- 

tet, haftet er dem Verlag gegenüber unter Umständen 

auf Schadensersatz, wenn Abbildungen ohne Genehmi- 

gung abgedruckt werden. Nachfolgend ist beschrie-

ben, worauf bei der Rechteklärung geachtet werden 

muss. Dabei ist zwischen den Rechten an dem bespro-

chenen Werk und den Rechten an der Reproduktions-

vorlage zu unterscheiden, sodass unter Umständen 

zwei separate Lizenzen von verschiedenen Ansprech-

partnern erworben werden müssen.
 S. 28, Erwerb von Nutzungsrechten an dem besprochenen Werk   
 S. 29, Erwerb von Nutzungsrechten an der Fotografie
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Publikationen 1. Wie beschafft man eine Reproduktionsvorlage?
Anlaufstellen  Für die Beschaffung einer Reproduktionsvorlage

gibt es zahlreiche Anlaufstellen: vom Künstler selbst 

über das Museum oder die private Sammlung, in deren 

Bestand sich ein Werk befindet, bis hin zu Bildagen-

turen und/oder Bilddatenbanken. Nicht alle können 

zugleich die benötigten Rechte an der Fotografie und 

dem abgebildeten Werk vermitteln. Gegebenenfalls 

müssen daher zusätzlich noch die Rechte an dem Ab-

bildungsgegenstand erworben werden. 
 S. 28, Erwerb von Nutzungsrechten an dem besprochenen Werk   

Eigenproduktion  Besteht die Möglichkeit, das Werk selbst zu fotogra-

fieren, müssen nur die Rechte an dem Abbildungs- 

gegenstand erworben werden. Ob und unter welchen 

Bedingungen eine Fotografiererlaubnis erteilt wird, 

ist mit der Person bzw. der Institution abzuklären,  

in deren Besitz sich das Werk befindet.
 S. 28, Erwerb von Nutzungsrechten an dem besprochenen Werk  

Fotografenrechte Wird eigens ein Fotograf mit der Herstellung der Re-

produktionsvorlage beauftragt, ist darauf zu achten, 

dass er alle für die Veröffentlichung benötigten  

Nutzungsrechte überträgt. 
 Zum Nutzungsrechteerwerb bei angestellten Fotografen  S. 66, Schöpferprinzip

Reproduktion  Mit der Herstellung einer Reproduktionsvorlage nicht 

gleichzusetzen ist es, wenn diese aus einem Buch  

abgescannt oder über das Internet aufgefunden wird, 

da in diesem Fall lediglich eine fremde Vorlage ver-

vielfältigt wird.
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2. Erwerb von Nutzungsrechten an dem 
besprochenen Werk

Urheberrecht  Sind die besprochenen Werke urheberrechtlich 

geschützt?

Die Abbildung der besprochenen Werke ist erlaubnis-

pflichtig, wenn diese (noch) urheberrechtlich ge-

schützt sind. Wenn das besprochene Werk nicht oder 

nicht mehr geschützt ist, müssen aber gegebenen-

falls Rechte an der Fotografie erworben werden, auf 

der das besprochene Werk abgebildet ist.
 S. 74, Werkarten    S. 63, Persönlich-geistige Schöpfung  
 S. 29, Erwerb von Nutzungsrechten an der Fotografie

 Ist die 70-jährige Schutzfrist abgelaufen?

Vor Ablauf der Schutzfrist muss für die beabsich- 

tigte Veröffentlichung eine Lizenz erworben werden, 

wenn nicht einer der folgenden Fälle zutrifft: Die

Schranken  Werkabbildung ist durch eine Schranke erlaubt, wenn

 a) sie unter das Zitatrecht fällt: Die Abbildung wird

benötigt, um die eigene Gedankenführung zu erläu-

tern oder zu belegen; 
 S. 77, Zitatrecht

 b) sie im Zusammenhang mit einer tagesaktuellen  

Berichterstattung (Presseprivileg) steht;
  S. 45, Berichterstattung 

c) das besprochene Werk sich bleibend im öffent- 

lichen Raum (an „öffentlichen Straßen, Wegen oder 

Plätzen“) befindet und die Abbildung unter die so- 

genannte Panoramafreiheit fällt; 
 S. 62, Panoramafreiheit

Publikationen
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 d) ein Museum eine Ausstellung bewerben, eine aus-

stellungsbegleitende Broschüre herausgeben oder 

seine Bestände dokumentieren möchte.
 S. 44, Ausstellungswerbung    S. 57, Museen, Archive, Bildungseinrichtungen

 Nach Ablauf der Schutzfrist ist die Abbildung des  

besprochenen Werks frei. Gegebenenfalls muss aber 

eine Lizenz für die Verwendung der Reproduktions-

vorlage erworben werden.
  S. 29, Erwerb von Nutzungsrechten an der Fotografie 

3. Erwerb von Nutzungsrechten an der Fotografie
Fotografen- 1) Die Abbildung einer Fotografie ist erlaubnispflich-
rechte

 tig, wenn sie als urheberrechtliches Werk oder Licht-

bild geschützt ist.
 S. 11, Schutzgegenstände

Schutzfrist  2) Wie berechnet sich die Schutzfrist für Fotografien?

Die Schutzfristen für Fotografien beginnen und enden 

unabhängig vom Alter der abgebildeten Werke. Bei 

geistig-schöpferischen Fotografien beginnt die Frist 

mit dem Tod des Fotografen und läuft 70 Jahre.  

Bei Lichtbildern, die durch eine rein handwerkliche 

Tätigkeit entstanden sind, beginnt die Frist bereits 

mit dem Erscheinen bzw. der Herstellung, wenn das 

Lichtbild innerhalb dieser Frist nicht erschienen ist, 

und läuft 50 Jahre.

 Die Fristen sind sogenannte Jahresfristen, das 

heißt, sie beginnen mit dem Ablauf des Kalenderjah-

Publikationen
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res, in dem das maßgebliche Ereignis eingetreten ist. 

Die nach Jahren bemessenen Schutzfristen beginnen 

daher immer am 1. Januar des Folgejahres und enden  

am 31. Dezember.

Praxistipp:

Der Fristbeginn ist nicht zu verwechseln mit dem Beginn des 

urheberrechtlichen Schutzes. Dieser besteht bereits ab dem 

Zeitpunkt der Anfertigung der Fotografie. 

Zitatrecht  3) Die Nutzung von Fotografien ist durch eine

  Schranke erlaubt, wenn

die Auseinandersetzung mit dem abgebildeten Werk 

unter das Zitatrecht fällt. Im Zuge des UrhWissG wur-

de die Zitierschranke auf die Abbildung des zitierten 

Werks erstreckt. Auf die gesetzliche Erlaubnis für Aus- 

stellungsbroschüren und Bestandskataloge der Mu-

seen kann die Nutzung der Fotografie nicht gestützt 

werden, da sich diese nicht zugleich auf die Rechte 

der Reproduktionsfotografen erstreckt.
 S. 77, Zitatrecht

4. Worauf muss man beim Rechteerwerb achten?
Art der Nutzung  Zunächst muss man sich darüber klar werden, welche

Art der Nutzung (z. B. Print oder E-Book) geplant ist. 

Für die Bemessung der Lizenzgebühr kommt es darauf 

an, ob die Abbildung im Text oder auf dem Cover  

erfolgt. Weitere Parameter sind die Nutzungsdauer, 

Auflagenhöhe, Verkaufspreis der Publikation oder 

eine geplante Werbenutzung.

Publikationen
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Zweck der  Im Urheberrecht gilt der Grundsatz, dass Nutzungs-
Nutzung

 rechte nur in dem Umfang erworben werden, wie es

der Zweck des Vertrags erfordert. Daher empfiehlt es 

sich, die benötigten Nutzungsrechte im Vertrag ein-

zeln zu bezeichnen. Formulierungen wie die Einräu-

mung „sämtlicher Rechte“ umfassen gerade nicht alle 

Rechte, sondern nur diejenigen Nutzungsarten, die 

mit dem Vertrag erkennbar beabsichtigt waren. Soll 

ein Manuskript in gedruckter Form vertrieben werden, 

sind die Nutzungsrechte der Vervielfältigung und Ver- 

breitung betroffen. Soll es daneben auch als E-Book 

vertrieben werden, wird zudem das (unkörperliche) 

Recht der öffentlichen Zugänglichmachung benötigt.

 Außerdem muss festgelegt werden, in welchem zeit-

lichen und räumlichen Umfang die eingeräumten Rech- 

te genutzt werden dürfen und ob einfache oder aus-

schließliche (exklusive bzw. nicht-exklusive) Rechte 

eingeräumt werden. 
 S. 55, Lizenzvertrag     S. 61, Nutzungsrechte

Umfang  Mit Rücksicht auf das Urheberpersönlichkeitsrecht 

dürfen Fotografien bei der Reproduktion nicht bear-

beitet werden. Die Verwendung von Bildausschnitten, 

Farbveränderungen etc. ist daher nur zulässig, wenn 

dies mit dem Urheber bzw. dem Fotografen abge-

stimmt ist. In Ausnahmefällen ist eine Änderung auch 

ohne gesonderte Vereinbarung zulässig, wenn sie 

durch die Art und den Zweck der beabsichtigten Nut-

zung geboten ist (z. B. die Übertragung eines Bilds in 

ein anderes Format oder eine andere Größe). 



32

5. Publikationsformen
 Ich möchte mein Manuskript über einen Verlag 

 veröffentlichen.

Verlagsverträge sehen in der Regel vor, dass der  

Autor dem Verlag die ausschließlichen Rechte an  

dem Manuskript einräumt, sodass niemand außer  

dem Verlag das Manuskript drucken und vertreiben 

darf. Auch der Autor selbst benötigt dazu die Zu- 

stimmung des Verlags.

Rückrufsrecht  Ist das Buch vergriffen und legt der Verlag es

nicht neu auf, kann der Autor das dem Verlag ein- 

geräumte Nutzungsrecht zurückrufen. Um zu ver- 

hindern, dass die Nutzungsrechte zurückfallen, ge-

nügt es allerdings, wenn der Verlag das Buch als  

Print on Demand anbietet, sodass das sogenannte 

Rückrufsrecht wegen Nichtausübung an Bedeutung 

verloren hat.

   § 41 UrhG – Rückrufsrecht wegen Nichtausübung

Anderweitige  Von größerer praktischer Bedeutung ist das Recht 
Verwertung

  zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren 

bei pauschaler Vergütung. Danach können ausschließ-

liche Nutzungsrechte gegen eine pauschale Vergü-

tung grundsätzlich nur noch befristet eingeräumt 

werden. Erst nach Ablauf von fünf Jahren kann die 

Ausschließlichkeit zeitlich unbeschränkt vereinbart 

werden. Kommt eine solche Vereinbarung nicht zu-

stande, bleibt dem Lizenznehmer nach Ablauf von 

zehn Jahren nur ein einfaches Nutzungsrecht, das 
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es ihm ermöglicht, die Bestände weiterhin zu 

vertreiben. 

   § 40a UrhG – Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren

        bei pauschaler Vergütung

Praxistipp: 

Das Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei 

pauschaler Vergütung gilt für Verträge, die ab dem 1. März 2017 

geschlossen wurden. Nur derjenige kann sich darauf berufen, 

der ausschließliche Nutzungsrechte gegen ein Pauschalhonorar

eingeräumt hat.

Zweitveröffent- Ich möchte meine Publikation auf dem Server einer   
lichungsrecht

 Universität veröffentlichen.

Unabhängig davon hat jeder Autor ein Zweitveröf-

fentlichungsrecht, wenn sein Beitrag in einer perio-

disch erscheinenden Sammlung veröffentlicht wurde.

Zweitveröffentlichungsrecht bedeutet, dass ein  

Beitrag nach einer Stillhaltefrist von zwölf Monaten  

erneut öffentlich zugänglich gemacht werden darf 

(Online-Veröffentlichung).  

   § 38 UrhG – Zweitveröffentlichungsrecht

Beiträge zu Das Zweitveröffentlichungsrecht besteht nach 
Sammelbänden

 § 38 Abs. 2 UrhG auch für Beiträge in Festschriften

oder in anderen nicht periodisch erscheinenden 

Sammlungen, für die der Autor keine Vergütung erhal- 

ten hat. Beiträge zu Sammelbänden, für die keine  

Vergütung gezahlt wurde, dürfen daher nach Ablauf 

eines Jahres nach Erscheinen anderweitig veröffent-

licht werden.

Publikationen
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Zeitungen Bei Zeitungsbeiträgen erwirbt der Verlag nach 

§ 38 Abs. 3 UrhG von vornherein nur ein einfaches 

Nutzungsrecht, sodass der Autor den Beitrag sofort 

nach Erscheinen anderweitig verwerten darf.

Vertraglicher  Das Zweitveröffentlichungsrecht kann vertraglich
Ausschluss

  ausgeschlossen werden. Wenn keine Vereinbarung

über den Ausschluss des Zweitverwertungsrechts ge-

troffen wurde, erwirbt der Verlag oder der Herausge-

ber einer periodisch erscheinenden Zeitschrift für 

die Dauer eines Jahres ein Exklusivrecht. Nach Ablauf 

dieses Jahres endet die Exklusivität, sodass der Au-

tor den Beitrag wieder anderweitig verwerten darf. 

Praxistipp: 

Für Wissenschaftsautoren gilt nach § 38 Abs. 4 UrhG die Beson-

derheit, dass das Zweitveröffentlichungsrecht unter bestimm- 

ten Umständen nicht ausgeschlossen werden kann. Das wissen-

schaftliche Zweitverwertungsrecht setzt voraus, dass

• der Beitrag im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffent- 

lichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden und

• in einer periodisch mindestens zwei Mal jährlich erscheinenden  

Sammlung erschienen ist;

• die Quelle der Erstveröffentlichung angegeben wird;

• für die Zweitveröffentlichung nicht die vom Verlag erstellten  

Satzdaten verwendet werden. Über die Nutzung der Verlagsver-

sion muss man sich mit dem Verlag entweder verständigen oder 

darauf verzichten.

• Die Zweitveröffentlichung darf erst nach zwölf Monaten erfol- 

gen und ist auf die Nutzungsform des öffentlichen Zugänglich-

machens beschränkt (Online-Veröffentlichung).

• Das Zweitverwertungsrecht nach § 38 Abs. 4 UrhG gilt nur für  

Verträge, die ab dem 1. Januar 2014 geschlossen wurden. 
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Ich publiziere einen Aufsatz in einem Open-Access- 

Journal. Erhalte ich dafür überhaupt Bildrechte?

Wenn man eine möglichst weite Verbreitung seiner 

Publikation erreichen möchte, kann es sinnvoll sein, 

Open Access zu publizieren. Einige Drittmittelgeber 

verlangen in ihren Förderbestimmungen mittlerweile 

auch, dass Forschungsergebnisse unter den Bedingun- 

gen des Open Access veröffentlicht werden müssen.

Open Access Es gibt verschiedene Definitionen für Open Access. 

Ein gängiges Verständnis ist der kosten- und barriere- 

freie Zugang zu Publikationen für jedermann.  

Hintergrund ist, dass die Etats der öffentlichen Hand 

nicht dadurch doppelt belastet werden sollen, indem 

zunächst das Zustandekommen von Publikationen  

gefördert und der Zugang dann erneut mit öffent- 

lichen Mitteln (der Träger der Bibliotheken) bezahlt 

werden muss.

Freie Lizenzen  Texte, die unter den Bedingungen des Open Access 

publiziert werden, stehen in der Regel unter einer so-

genannten freien Lizenz, die gestattet, dass die Doku- 

mente von jedermann gelesen, elektronisch weitergege- 

ben und zum Download bereitgestellt werden können.
 S. 48, Freie Lizenzen

Abbildungen  Sind in dem Text geschützte Abbildungen enthalten, 

muss der Autor (Lizenzgeber) über alle Rechte an der 

Abbildung verfügen, die über die Lizenz zur Nachnut-

zung eingeräumt werden. Das gilt aber nicht nur für 

Publikationen
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die Abbildung als solche, sondern auch für die abge-

bildeten Gegenstände, sofern diese urheberrechtlich 

geschützt sind.

Nachnutzung Sofern der Rechteinhaber oder -vertreter für eine 

Abbildung oder darin erscheinende Werke eine Pu- 

blikation unter freier Lizenz nicht zulässt, kann es 

lohnend sein, gemeinsam mit dem Rechteinhaber 

nach einer Lösung zu suchen, die die Abbildung vom 

Geltungsbereich der Lizenz ausnimmt, es aber den-

noch erlaubt, den eigenen Text unter freier Lizenz 

verfügbar zu machen. Diesem Zweck könnten Hinwei-

se beim Lizenzvermerk, in der Bildunterschrift und/

oder beim Bildnachweis dienen, die explizit darauf 

aufmerksam machen, dass die Abbildung nicht von 

der freien Lizenz umfasst ist und bei deren weiterer 

Verwendung das Einholen einer Erlaubnis durch den 

Rechteinhaber erforderlich sein kann.

Social Media Ich möchte Bilder auf Social-Media-Plattformen 

 (z. B. Instagram) zeigen.

Für die Nutzung von Abbildungen in Social Media  

gelten dieselben Grundsätze wie bei Wissenschafts-

publikationen, das heißt, jede Veröffentlichung und 

Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke ist 

zustimmungspflichtig, wenn keine gesetzliche Er-

laubnis greift.

Die Nutzungsbestimmungen von Plattformen sehen 

oft vor, dass an den Inhalten, die auf der Plattform 

Publikationen
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hochgeladen werden, umfassende Rechte eingeräumt 

werden. Lädt ein Nutzer fremde Werke auf einer Platt- 

form hoch, muss er sämtliche nach den Nutzungsbe-

stimmungen für den Upload erforderlichen Rechte (an 

der Fotografie oder den darauf abgebildeten Werken) 

erwerben. Inwieweit die Plattform daneben haftet, 

bestimmt sich nach Art. 17 DSM-RL. Gegebenenfalls 

muss die Plattform auch selbst Rechte klären.

Publikationen
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 Museum & 
 Fotografien
Anfertigung von  Dürfen Besucher in Ausstellungsräumen foto- 
Fotografien

 grafieren? 

Sind die ausgestellten Werke urheberrechtlich ge-

schützt, dürfen Besucher sie nur mit Zustimmung  

der Künstler fotografieren, es sei denn, die Fotogra-

fien dienen dem rein privaten Gebrauch. Das Foto-

grafieren in Ausstellungsräumen kann aber aufgrund 

des Hausrechts untersagt oder (z. B. aus konservato-

rischen Gründen) mit Einschränkungen versehen 

sein. So sind der Einsatz von Blitzlicht oder Selfie- 

sticks in Ausstellungsräumen häufig untersagt.
 S. 63, Privatkopie

Veröffentlichung Darf ich als Besucher Bilder veröffentlichen,

a) die ich im Ausstellungsraum aufgenommen habe?

Auch wenn die Anfertigung eines Bilds zu privaten 

Zwecken erlaubt und das Fotografieren im Ausstel-

lungsraum nicht aufgrund des Hausrechts verboten 

ist: Veröffentlicht werden dürfen Werkabbildungen 

nur mit Zustimmung der Künstler, es sei denn, die  

abgebildeten Werke sind (nach Ablauf der Schutz-

frist) gemeinfrei.
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b) die ich im öffentlichen Raum aufgenommen habe?

Wenn auf den Bildern Werke abgebildet sind, die sich 

bleibend an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plät-

zen befinden, dürfen sie zustimmungsfrei veröffent-

licht werden. Sind auch Personen abgebildet, ist das 

Kunsturheberrechtsgesetz (KUG) zu beachten. 
 S. 12, Dürfen Personen fotografiert werden?    S. 62, Panoramafreiheit

Personen- Dürfen Besucher in Ausstellungsräumen fotogra- 
fotografie

 fiert werden?
 S. 12, Dürfen Personen fotografiert werden?

Darf das Museum

Sammlung  a) Fotografien von Werken der Sammlung anferti- 

 gen lassen?

Museen, Archive und Bildungseinrichtungen genie-

ßen als Gedächtnisinstitutionen Privilegien (zur Di-

gitalisierungsbefugnis vgl. §§ 60e, f UrhG). Diese 

Privilegierung gestattet jedoch nur die Vervielfälti-

gung, nicht die Bearbeitung. Die Reproduktionsfoto- 

grafie von dreidimensionalen Werken dürfte damit 

nach derzeitigem Stand nur insoweit zulässig sein, als 

sie das Werk möglichst originalgetreu wiedergibt.
 S. 57, Museen, Archive, Bildungseinrichtungen

Leihgaben  b) Fotografien von Leihgaben anfertigen lassen?

Ein Museum darf nur Werke aus dem eigenen Bestand 

digitalisieren. Die Privilegierung erstreckt sich 

nicht auf Leihgaben, selbst wenn es sich um Dauer-

leihgaben handelt.

Museum & 
Fotografien
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Ausstellungs- Muss ein Museum für die Herausgabe eines Aus- 
kataloge

 stellungskatalogs die Genehmigungen der Urheber

  einholen?

Museen, die keine unmittelbaren oder mittelbaren 

kommerziellen Zwecke verfolgen, ist es erlaubt, Ab-

bildungen von ausgestellten oder in ihrem Bestand 

befindlichen Werken zu reproduzieren und diese zu 

verbreiten (§§ 60e, f UrhG). Im Zuge des Urheber-

rechts-Wissensgesellschafts-Gesetzes (UrhWissG) 

wurde eine Vergütungspflicht für die sogenannte  

Katalogbildfreiheit eingeführt (§ 60h). Zuvor waren 

Werkabbildungen in Ausstellungsbroschüren zur  

Information der Besucher vor Ort nicht vergütungs-

pflichtig. Sie durften nur im zeitlichen Zusammen-

hang zur Ausstellung vertrieben werden. Diese zeit- 

liche Komponente ist nun entfallen.

Die Privilegierung bezieht sich allerdings nur  

auf die Urheberrechte an den abgebildeten Werken. 

Rechte der Reproduktionsfotografen sind nicht er-

fasst. Bei der Beauftragung externer Fotografen soll-

te das Museum daher darauf achten, sich die benö-

tigten Nutzungsrechte einräumen zu lassen.
 S. 57, Museen, Archive, Bildungseinrichtungen

Bestands- Darf das Museum einen Bestandskatalog erstellen?
kataloge

 Für Bestandsdokumentationen dürfen Museen, die

nicht kommerziell tätig sind, Abbildungen geschütz-

ter Werke aus dem eigenen Bestand (Leihgaben sind 

von der Privilegierung nicht erfasst) zustimmungs-
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frei verwenden. Allerdings muss die Nutzung über die 

zuständige Verwertungsgesellschaft vergütet werden. 

Die Bestandsdokumentation darf sowohl in Printform 

erfolgen als auch über elektronische Offline-Medien 

vertrieben werden. Online-Nutzungen (z. B. in Form 

von Werkdatenbanken) sind nur mit Zustimmung der 

Rechteinhaber gestattet. 
 S. 57, Museen, Archive, Bildungseinrichtungen

Darf das Museum seine Sammlung im Internet zeigen?
 S. 40, Darf das Museum einen Bestandskatalog erstellen?

Werbung  Benötigt das Museum für die Abbildung von Werken

 auf Flyern, Plakaten und Merchandising-Produkten 

eine Genehmigung?

Soll eine Ausstellung angekündigt und beworben wer- 

den, dürfen Abbildungen von einzelnen ausgestellten 

Werken in Flyern, Plakaten, auf der Website des Mu-

seums oder in Social Media verwendet werden, ohne 

dass die Zustimmung des Künstlers eingeholt werden 

muss. Die Abbildung von Werken auf Postkarten und 

Merchandising-Produkten ist immer genehmigungs-

pflichtig und muss entsprechend vergütet werden.
 S. 44, Ausstellungswerbung

Museum & 
Fotografien
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 Fachtagungen
 & Vorträge
Unterricht Muss ich als Referent die Verwendung von Bildern
und Lehre

 in Vorträgen genehmigen lassen?

In Unterricht und Lehre an nicht kommerziellen Ein-

richtungen dürfen Abbildungen geschützter Werke in 

Vortragsfolien integriert werden. Für die Nutzung ist 

von der privilegierten Einrichtung eine Vergütung an 

die zuständige Verwertungsgesellschaft zu entrichten.
 S. 52, Lehre

Kommerzielle  Bei kommerziellen Fachtagungen ist die Verwendung
Fachtagungen

  nur im Rahmen des Zitatrechts und unter Angabe der

Quelle gestattet. Will der Veranstalter die Vortrags-

folien zum Download bereitstellen, müssen a) die  

Referenten und b) die Urheber der abgebildeten Wer-

ke sowie c) die Fotografen zustimmen. Da Folien als 

Hilfsmittel eingesetzt werden, enthalten sie oft  

nur wenige Stichworte, sodass die vom Zitatrecht ge- 

forderte Auseinandersetzung mit den abgebildeten 

Werken nur im Kontext des eigentlichen Vortrags ver-

ständlich wird.
 S. 77, Zitatrecht
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 Die Genehmigung
 fehlt – was nun?
Nachträgliche  Ich habe vergessen, die Zustimmung zu einer ur- 
Genehmigung

  heberrechtlichen Nutzung einzuholen.

Der Urheber sollte rasch kontaktiert und die Einwil- 

ligung nachträglich eingeholt werden, da man sich 

ohne dessen Genehmigung Unterlassungs- und Scha-

densersatzansprüchen aussetzt.

Kein gutgläubi-  Ich habe darauf vertraut, dass ich die benötigten
ger Erwerb

 Rechte erworben habe.

Wer ein urheberrechtlich geschütztes Werk nutzen 

möchte, ist dafür verantwortlich, die benötigten 

Rechte zu erwerben. Er muss sich von seinem Ver-

tragspartner notfalls nachweisen lassen, dass er In-

haber der Rechte ist und über diese auch verfügen 

darf. Ansonsten geht eine Rechtseinräumung ins  

Leere. Im Urheberrecht sind der gute Glaube und das 

Vertrauen in den Rechteerwerb nicht geschützt.

Verwaiste Werke Der Urheber konnte nicht ausfindig gemacht werden.
 S. 72, Verwaiste Werke    siehe auch  S. 70, Vergriffene Werke
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 Glossar

A
Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG) 

Das Ausstellungsrecht betrifft das öffentliche Zur-

schaustellen von Kunstwerken oder Fotografien. Das 

Ausstellungsrecht besteht nur bis zur ersten Veröf-

fentlichung. Beim Verkauf eines Kunstwerks oder ei-

ner Fotografie ist das Ausstellungsrecht inbegriffen

(§ 44 Abs. 2 UrhG).

   § 18 UrhG      § 44 Abs. 2 UrhG

Ausstellungswerbung (§ 58 UrhG)

Warum ist Werbung für die Ausstellung oder den 

öffentlichen Verkauf von Werken zulässig? 

Die Privilegierung dient der Förderung von Ausstel-

lungen und Auktionen, von der letztlich auch die  

Urheber profitieren, da ihre Bekanntheit und der  

Absatz gesteigert werden.

   § 58 UrhG

Was ist privilegiert?

• Die Herausgabe von Ausstellungsführern und -ver-

zeichnissen (soweit man diese nicht unter § 60f iVm

 § 60e Abs. 1 und 3 UrhG fasst) und Auktionskatalogen,

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__18.html
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__44.html
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__58.html
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• die Bewerbung (Plakat, Flyer, Einladungskarten), 

soweit dies zur Förderung der Veranstaltung erfor-

derlich ist,

• aber nur während der Vorbereitungszeit und Dauer 

der Ausstellung oder Versteigerung.

Nicht freigestellt sind die Rechte der Fotografen, die 

die reproduktionsfähigen Vorlagen angefertigt haben.

Ausschließliches/exklusives Nutzungsrecht
Siehe unter N   S. 61, Nutzungsrechte

B
Beiwerk (§ 57 UrhG)

Siehe unter U   S. 68, Unwesentliches Beiwerk

   § 57 UrhG

Berichterstattung über Tagesereignisse (§ 50 UrhG)

Warum gibt es eine gesetzliche Erlaubnisnorm für 

die Berichterstattung? 

Die Vorschrift dient dem Informationsinteresse der 

Allgemeinheit. Sie trägt dem Bedürfnis nach Aktuali-

tät der Berichterstattung Rechnung, da zwischen 

Aufnahme und Berichterstattung nur eine kurze Zeit-

spanne liegt, innerhalb derer die Lizenzverträge ge-

schlossen werden müssten.

   § 50 UrhG

Glossar
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https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__50.html
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Was ist privilegiert? 

Die Vorschrift privilegiert die Berichterstattung 

über aktuelle Ereignisse, die für die öffentliche  

Meinungsbildung relevant sein können. 

Tagesereignis   Tagesereignis ist jedes aktuelle Geschehen, das 

 für die Öffentlichkeit von Interesse ist. Aktuell ist

ein Ereignis, solange es als Gegenwartsberichter-

stattung wahrgenommen wird. Ist ein Ereignis nicht 

mehr als tagesaktuell anzusehen, müssen Abbildun-

gen aus Online-Archiven gegebenenfalls wieder ent-

fernt werden, da der Zeitablauf die zustimmungs- 

freie Nutzung dann nicht mehr rechtfertigt. 

Umfang  Die Werkwiedergabe ist aber nur in einem durch die

Berichterstattung gebotenen Umfang gestattet.  

Wird zum Beispiel über die Eröffnung einer Ausstel-

lung berichtet, so dürfen einzelne Werke, nicht jedoch 

die gesamte Ausstellung gezeigt werden.

Die Berichterstattung über Tagesereignisse ist zu-

stimmungs- und vergütungsfrei zulässig.

E
Einfaches/nicht exklusives Nutzungsrecht
Siehe unter N   S. 61, Nutzungsrechte

Glossar
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Erschöpfung
Wurde ein urheberrechtlich geschütztes Werk oder 

die „Kopie“ eines Werks einmal mit Zustimmung des 

Berechtigten veräußert (z. B. verkauft), kann der Ur- 

heber die Verbreitung dieses Exemplars nicht mehr  

verbieten. Das Verbreitungsrecht hat sich an diesem 

konkreten Werkstück „erschöpft“. Die sogenannte  

Erschöpfung wirkt europaweit, sodass das Werk oder 

die Kopie auch in jedem anderen Mitgliedstaat der  

EU weitergegeben werden kann. Durch die Vermie-

tung (= zeitlich begrenzte, Erwerbszwecken dienende 

Gebrauchsüberlassung) tritt keine Erschöpfung ein. 

Auch im Online-Bereich gilt der Erschöpfungsgrund-

satz nicht.

F
Fotografien (Urheberrechts- oder Lichtbildschutz)
Für die Werkqualität einer Fotografie ist entschei-

dend, ob ein besonderer Bildausschnitt oder eine  

ungewohnte Perspektive gewählt wurde. Auch Licht- 

und Schattenkontraste, Schärfen oder Unschärfen 

können den urheberrechtlichen Schutz begründen.

Nicht schöpferische Fotografien können als Licht- 

bilder (§ 72 UrhG) geschützt sein. Der Lichtbildschutz 

besteht aber nicht in allen EU-Mitgliedstaaten.
  § 72 UrhG

Glossar
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Freie Lizenzen
Urheber können ihre Werke auch unter eine soge-

nannte freie Lizenz stellen und der Allgemeinheit 

(„jedermann“) gestatten, sie unentgeltlich zu nutzen. 

Bei freien Lizenzen wird ebenfalls ein (standardi- 

sierter) Lizenzvertrag geschlossen, der allerdings 

nicht mit jedem einzelnen Nutzer individuell ausge-

handelt wird, sondern durch die Nutzung des Werks 

„automatisch“ zustande kommt. Die Nutzung auf-

grund einer freien Lizenz ist meist an bestimmte  

Bedingungen geknüpft.

CC-Lizenzen Zu den Standardlizenzen gehören zum Beispiel die

Creative-Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen). CC-Lizen-

zen funktionieren wie ein Baukastensystem, das sich 

aus verschiedenen Bedingungen zusammensetzt,  

die beliebig miteinander kombiniert werden können.  

In der Regel beinhalten CC-Lizenzen die Namens- 

nennung (BY – Attribution) und/oder die Weitergabe  

unter gleichen Bedingungen (SA – Share Alike). Letz-

teres wird auch als „Copyleft-Effekt“ bezeichnet,  

da jedes neuere Werk, das unter Benutzung des älte-

ren geschaffen wird, unter dieselbe Lizenz gestellt  

werden muss. Andere Lizenzen gestatten nur die 

nicht kommerzielle Nutzung (NC – Non-Commercial) 

oder verbieten Bearbeitungen (ND – No Derivatives).  

Bei der Verwendung von Werken unter einer freien  

Lizenz muss darauf geachtet werden, dass deren Be-

dingungen eingehalten werden, da die Lizenz ansons-

Glossar
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ten entfällt. Bei jeder Weitergabe von Werken unter 

einer freien Lizenz muss ein Hinweis auf den Lizenz-

text erfolgen. 
 S. 20, CC-Lizenzen

Glossar

Lizenz Bedingung 

Namensnennung
CC BY 

Namensnennung – Weiter- 
gabe unter gleichen Bedin-
gungen (Share Alike)
CC BY-SA

Namensnennung – keine  
Bearbeitung erlaubt
CC BY-ND

 
Namensnennung – keine  
kommerzielle Nutzung  
erlaubt
CC BY-NC

Namensnennung – keine  
kommerzielle Nutzung  
erlaubt – Weitergabe unter 
gleichen Bedingungen
CC BY-NC-SA

Namensnennung – keine  
kommerzielle Nutzung  
erlaubt – keine Bearbeitung 
erlaubt
CC BY-NC-ND

Fotografien dürfen:

• geteilt werden 

• verändert werden 

• kommerziell genutzt werden

• geteilt werden 

• verändert werden 

• kommerziell genutzt werden

• geteilt werden 

• kommerziell genutzt werden 

• geteilt werden 

• verändert werden

• geteilt werden 

• verändert werden

• nur geteilt werden 

BY

BY NDNC

BY NC

BY ND

BY SANC

BY SA
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G
Gesetzliche Erlaubnis
Siehe unter S   S. 67, Schrankenbestimmungen

K
Kollektive Wahrnehmung durch 
Verwertungsgesellschaften

Treuhänderische Der Urheber kann seine Nutzungsrechte und Vergü- 
Wahrnehmung

  tungsansprüche entweder selbst (individuell) oder

durch Verwertungsgesellschaften (kollektiv) wahr-

nehmen. Die sogenannte kollektive Wahrnehmung er-

möglicht die Rechtevergabe bei Nutzungsvorgängen, 

die sich zum Beispiel aufgrund ihrer Masse der indi-

viduellen Kontrolle entziehen. Dazu räumt der Urhe-

ber der Verwertungsgesellschaft bestimmte Nut-

zungsrechte zur treuhänderischen Wahrnehmung ein. 

In manchen Fällen ist die Wahrnehmung durch Verwer- 

tungsgesellschaften auch gesetzlich vorgeschrieben. 

Die sogenannten Schranken entziehen dem Urheber 

zwar die Verfügungsbefugnis. Zum Ausgleich kann 

aber ein Vergütungsanspruch vorgesehen sein, der  

in der Regel nur durch eine Verwertungsgesellschaft 

wahrgenommen werden kann (z. B. bei der öffentlichen 

Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplät-

zen, § 52b UrhG).

Glossar
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Auf diese Weise repräsentieren die Verwertungsge-

sellschaften eine große Zahl von Rechteinhabern und 

fungieren als zentrale Anlaufstelle für den Rechte- 

erwerb. Sie kontrollieren die Werknutzungen und ge-

hen gegen Rechtsverletzungen vor, ziehen die Vergü-

tungen aus der Vergabe von Lizenzen ein und vertei-

len sie an die Berechtigten.

Wahrnehmungs- Durch den Zusammenschluss der Urheber in einer Ver-
zwang  

wertungsgesellschaft verbessert sich deren Verhand-

lungsposition gegenüber marktstarken Verwertern. 

Mit ihrer Monopolstellung sind aber auch Pflichten 

verbunden, die in dem Gesetz über die Tätigkeit von 

Verwertungsgesellschaften (VGG) geregelt sind.  

 Sie sind zum Abschluss von Wahrnehmungsverträgen 

verpflichtet und dürfen niemanden ablehnen. Umge-

kehrt müssen sie jedem auf Verlangen Nutzungsrech-

te zu angemessenen Bedingungen einräumen.

   Verwertungsgesellschaftengesetz

 Der Rechteinhaber wird durch die kollektive Wahr-

nehmung einerseits vom Verwaltungsaufwand entlas-

tet, kann aber andererseits über seine Rechte auch 

nicht mehr verfügen. Er kann sich weder die Vertrags-

partner selbst aussuchen noch über die Höhe der Ver-

gütung bestimmen, da die Verwertungsgesellschaft 

bei der Einräumung von Nutzungsrechten an die auf-

gestellten Tarife gebunden ist.

Glossar
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L
Lehre (§ 60a UrhG)4 

Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien  

in Unterricht und Lehre: 

An nicht kommerziellen Bildungseinrichtungen  

dürfen die Lehrpersonen urheberrechtlich geschütz-

te Werke zur Veranschaulichung, Ergänzung oder Ver-

tiefung des Unterrichts erlaubnisfrei nutzen. In zeit-

licher Hinsicht kann die Veranschaulichung vor, 

während oder nach dem Unterricht oder der Prüfung 

stattfinden, sodass auch die Vor- und die Nachberei-

tung privilegiert sind.

Was ist privilegiert? 

Im Rahmen der Lehre dürfen urheberrechtlich ge-

schützte Materialien vervielfältigt, verbreitet und 

öffentlich zugänglich gemacht werden.

Wem dürfen die Materialien zur Verfügung 

gestellt werden? 

Zu dem privilegierten Personenkreis zählen Lehren-

de, Teilnehmer und Prüfer derselben Veranstaltung. 

An Teilnehmer anderer Kurse dürfen die Materialien 

nicht weitergegeben werden. Daraus ergibt sich, dass 

Materialien innerhalb eines elektronischen Kommu-

nikationsnetzes passwortgeschützt eingestellt wer-

den müssen. Dritten dürfen die Materialien nur dann 

zur Verfügung gestellt werden, wenn es um die Prä- 
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sentation der Lehreinheit oder von Lernergebnissen 

geht (z. B. am Tag der offenen Tür).

Wie viel darf von einem Werk genutzt werden? 

Bis zu 15 Prozent eines Werks dürfen in der Lehre  

erlaubnisfrei genutzt werden. Bei Büchern sind das 

Vorwort, Inhalts-, Literatur- und Sachverzeichnis  

in die Berechnung einzubeziehen (ohne Leerseiten).

Bei einigen Werken besteht keine Einschränkung 

hinsichtlich des Umfangs: 

Abbildungen (wie Fotografien), vergriffene Werke, 

einzelne Beiträge aus einer wissenschaftlichen Zeit-

schrift und Werke mit geringem Umfang (Obergren- 

ze für Druckwerke: bis 25 Seiten, Filme und Musik:  

bis 5 Minuten) dürfen vollständig genutzt werden.  

Bei Tageszeitungen ist dagegen die Obergrenze von 

15 Prozent zu beachten.

Von der gesetzlichen Erlaubnis ausgenommen sind: 

Kopien von musikalischen Partituren (Noten), Kopien 

von Schulbüchern und der Mitschnitt von Live-Veran-

staltungen. Sie dürfen nicht erlaubnisfrei genutzt 

werden.

Vergütungspflicht: 

Die vorstehend genannten Nutzungshandlungen  

in der Lehre sind zustimmungsfrei, müssen von den  

privilegierten Einrichtungen aber vergütet werden.  

Die Vergütungsansprüche können nur von Verwer-

tungsgesellschaften geltend gemacht werden.

Glossar
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Bildungs- Bildungseinrichtungen sind alle frühkindlichen
einrichtungen

  Bildungseinrichtungen, Schulen, Hochschulen und 

Einrichtungen der Berufsbildung einschließlich der 

sonstigen Aus- und Weiterbildung (§ 60a Abs. 4 UrhG).

Für den nicht kommerziellen Zweck kommt es nicht 

darauf an, ob es sich um eine öffentliche oder private 

Einrichtung handelt. Entscheidend ist, ob für den Un-

terricht ein Entgelt gezahlt wird und der Träger der 

Einrichtung einen Gewinn erzielen möchte.

   § 60a UrhG

Leistungsschutzrechte

Presseverleger

Urheberrecht

Persönlich-geistige Schöpfung

Laufbilder Datenbanken Presseverleger

Darbeitungen/
Veranstalter

Lichtbildschutz Tonträger Sendungen

Verwandte Schutzrechte

Neben den Urhebern (im engeren Sinne) sind auch die 

Inhaber sogenannter Leistungsschutzrechte (im wei-

teren Sinne) geschützt. Sie sind dem Urheberrecht 

„verwandt“, weil sie der Vermittlung von geschützten 

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__60a.html
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Werken dienen. Leistungsschutzrechte entstehen, wenn

• ausübende Künstler (Schauspieler, Sänger, Tänzer, 

 Studio- oder Orchestermusiker),

• Veranstalter der Darbietungen ausübender Künstler,

• Hersteller von Tonträgern, Filmen oder Datenbanken,

• Sendeunternehmen,

• Presseverleger oder

• Fotografen

zum Kulturschaffen beitragen.

Lizenzvertrag
Der Urheber kann einem Dritten die Nutzung des 

Werks erlauben, indem er einen Lizenzvertrag mit ihm 

schließt. Der Vertragspartner erwirbt mit dem Ver-

trag ein Nutzungsrecht (Lizenz), auf dessen Grundla-

ge er das Werk in der im Lizenzvertrag beschriebenen 

Weise nutzen darf. Dafür muss in der Regel eine Li-

zenzgebühr bezahlt werden. Im Lizenzvertrag werden 

der Zweck und der Umfang der Nutzungsrechtseinräu-

mung, die Nutzungsdauer sowie die Höhe der Lizenz-

gebühren festgelegt. Eine Formvorschrift existiert 

für Lizenzverträge grundsätzlich nicht, doch ist eine 

schriftliche Fixierung des Vereinbarten schon allein 

aus Beweisgründen ratsam. Nur wenn Rechte an Nut-

zungsarten eingeräumt werden, die zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses noch unbekannt sind, muss der 

Lizenzvertrag schriftlich geschlossen werden.
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Zeitlicher Umfang: Die Nutzungsrechtseinräumung 

kann zeitlich unbeschränkt für die Dauer des gesetz-

lichen Urheberrechts, das heißt bis zum Ablauf der 

Schutzfrist, oder zeitlich befristet, erfolgen.

Räumlicher Umfang: Die Nutzungsrechte können 

weltweit eingeräumt oder regional, zum Beispiel  

auf den deutschsprachigen Raum, begrenzt werden.

Inhaltlicher Umfang: Die Nutzungsrechte können  

auch auf bestimmte Vertriebsarten begrenzt werden.

M
Miturheberschaft (§ 8 UrhG) 
Miturheberschaft liegt vor, wenn mehrere gemein- 

sam an der Entstehung eines Gesamtwerks mitge-

wirkt haben und dessen Teile nicht gesondert ver-

wertbar sind. Es entsteht ein einziges, unteilbares 

Urheberrecht, sodass zur Veröffentlichung, Ver- 

wertung oder Änderung des Werks die Zustimmung  

aller Miturheber erforderlich ist.

   § 8 UrhG
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Museen, Archive, Bildungseinrichtungen 
(§ 60e, § 60f UrhG) 5

   § 60e UrhG      § 60f UrhG

Warum gibt es eine Privilegierung für Gedächtnis-

institutionen? 

Die Gedächtnisinstitutionen sind für die Sammlung, 

Bewahrung, Erforschung und Vermittlung des Kultur-

erbes zuständig. Um ihnen ihre Aufgabenerfüllung  

zu erleichtern, sind bestimmte Nutzungen, die ty- 

pischerweise in den Gedächtnisinstitutionen statt- 

finden, privilegiert.

Wer ist privilegiert? 

Archive, Einrichtungen im Bereich des Film- oder Ton- 

erbes, öffentlich zugängliche Museen und Bildungs-

einrichtungen, die keine unmittelbaren oder mittel-

baren kommerziellen Zwecke verfolgen.

   § 60a Abs. 4 UrhG

Was ist privilegiert?

Abs. 1: die Vervielfältigung von Werken aus dem Be-

stand oder ihrer Ausstellung zum Zweck der Zugäng-

lichmachung, Indexierung, Katalogisierung, Erhal-

tung und Restaurierung,

Abs. 2 S. 1: das Verbreiten der Kopien an andere privi-

legierte Einrichtungen zum Zweck der Restaurierung,

Abs. 2 S. 2: das Verleihen von restaurierten Werken 

sowie von Vervielfältigungsstücken von Zeitungen, 

vergriffenen oder zerstörten Werken,
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Abs. 3: das Verbreiten von Werken der bildenden und 

angewandten Kunst, Lichtbild- und Filmwerken sowie 

Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer 

Art (§ 2 Abs. 2 Nr. 4–7 UrhG) in Zusammenhang mit  

deren öffentlicher Ausstellung oder zur Dokumenta-

tion des Bestands,

   § 2 Abs. 2 Nr. 4–7 UrhG

Abs. 4: das Zugänglichmachen von Werken aus dem 

Bestand an elektronischen Terminals in den Räumen 

der privilegierten Einrichtung.

Vergütungspflicht: Die vorstehend genannten Nut-

zungshandlungen der Gedächtnisinstitutionen sind 

zustimmungsfrei, müssen von den privilegierten  

Einrichtungen aber vergütet werden (mit Ausnahme 

der Vervielfältigungen zum Zweck der Indexierung, 

Katalogisierung, Erhaltung und Restaurierung, die 

vergütungsfrei sind). Die Vergütungsansprüche kön-

nen nur von Verwertungsgesellschaften geltend ge-

macht werden.

   § 60e UrhG      § 60f UrhG

Welche Institutionen dürfen sich bei ihrer 
Aufgabenerfüllung auf die Privilegierung stützen?

§ 60e UrhG bezieht sich auf Bibliotheken. Auf Museen 

und weitere Gedächtnisinstitutionen ist die Privile-

gierung aber über § 60f UrhG anwendbar. Privile- 

giert sind die genannten Einrichtungen, sofern sie 

mit ihrer Tätigkeit keinen Gewinn erzielen.

   § 60e UrhG      § 60f UrhG
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Die Erlaubnisnorm bezweckt die Sicherung des Be-

stands. Sie erlaubt die Anfertigung von Kopien zu 

den folgenden Zwecken:

• Das Zugänglichmachen im Sinne eines Abrufbar-

machens für die Öffentlichkeit richtet sich nach 

den einschlägigen Erlaubnisnormen (z. B. an elek- 

tronischen Terminals). Abs. 1 beinhaltet nur die Er-

laubnis für die dazu notwendige Vervielfältigung.

• Unter Indexierung ist das Erstellen von durchsuch- 

 baren Dokumenten zu verstehen.

• Die Katalogisierung ist das Erfassen zur Erschlie- 

 ßung eines Bestands.

• Mit Erhaltung ist insbesondere die Langzeitarchi-

 vierung angesprochen.

• Die Restaurierung meint die Wiederherstellung.

Vervielfältigungen zum Zweck der Zugänglichma-

chung sind zu vergüten, die anderen Zwecke sind ver-

gütungsfrei (§ 60h Abs. 2 Nr. 2 UrhG).

  § 60h UrhG

Broschüren,  Nach Abs. 1 und 3 können Ausstellungsbroschüren
Dokumen-

 und Bestandsdokumentationen angefertigt und ver-tationen

 trieben werden, und zwar auch nach dem Ende der

Ausstellung. Der vormals geforderte enge zeitliche 

Zusammenhang mit einer Ausstellung ist entfallen. 

Die Erlaubnisnorm bietet jedoch keine Grundlage, um 

die Bestände der privilegierten Einrichtungen über 

das Internet sichtbar zu machen. Obwohl die digitale 

Sichtbarkeit ein wichtiges gesellschaftspolitisches 
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Anliegen ist, könnte der deutsche Gesetzgeber sie 

nicht erlauben, da es dafür einer Grundlage nach EU-

Recht bedarf, die erst geschaffen werden müsste.

Elektronische Abs. 4 erlaubt die Zugänglichmachung von Werken
Terminals

 an elektronischen Terminals in den Räumen der

 jeweiligen Einrichtung. Die Terminalnutzung ist auf 

Werke aus dem Bestand der Einrichtung beschränkt, 

Leihgaben im Zuge einer Ausstellung fallen nicht da-

runter. Die Terminals müssen in den Räumlichkeiten 

der privilegierten Einrichtung aufgestellt sein. Zu-

griffe von außen sind nicht privilegiert. Zu nicht 

kommerziellen Zwecken dürfen die Nutzer bis zu 10 

Prozent eines Werks ausdrucken oder auf digitale 

Speichermedien kopieren (sogenannte Anschlussnut-

zungen). Einzelne Abbildungen, Beiträge aus dersel-

ben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen Zeit-

schrift, sonstige Werke geringen Umfangs und 

vergriffene Werke dürfen vollständig kopiert werden. 

Zeitungen und Zeitschriften sind von der Anschluss-

nutzung ausgenommen.
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N
Namensnennung (§ 13 UrhG)

Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner 

Urheberschaft. Er kann sich dagegen wehren, wenn 

eine andere Person sich sein Werk als eigenes an-

maßt (Plagiat). Umgekehrt hat der Urheber das Recht, 

nicht genannt zu werden, wenn er lieber anonym  

bleiben möchte.

   § 13 UrhG

Nutzungsrechte (§ 31 UrhG) 

Einfaches bzw. nicht exklusives Nutzungsrecht

Einfache Nutzungsrechte können mehrfach vergeben 

werden, sodass auch andere Personen das Werk nut-

zen können. 

Ausschließliches bzw. exklusives Nutzungsrecht

Ausschließliche Nutzungsrechte können nur ein Mal 

vergeben werden. Sie schließen alle anderen Personen 

von der Nutzung des Werks aus, auch den Urheber selbst.

   § 31 UrhG

O
Öffentlich zugänglich machen (§ 19a UrhG)

Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung be-

zieht sich auf Internetnutzungen. Es ist dadurch ge-
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kennzeichnet, dass der Abruf durch den Nutzer von 

jedem Ort aus und zu jeder Zeit erfolgen kann.

   § 19a UrhG

P
Panoramafreiheit (§ 59 UrhG)

Warum gibt es die Straßenbild- oder Panorama-

freiheit? 

Ohne diese Erlaubnisnorm wäre das Fotografieren  

im öffentlichen Raum stark eingeschränkt.

Was ist privilegiert? 

Mit bildnerischen Mitteln (Malerei, Grafik, Fotografie, 

Film etc.) dürfen Werke, die sich bleibend an öffent- 

lichen Straßen, Wegen oder Plätzen befinden, zustim-

mungs- und vergütungsfrei vervielfältigt, verbreitet 

und öffentlich wiedergegeben werden. Bei Bauwerken 

erstreckt sich diese Befugnis nur auf die Außenan-

sicht.

An öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen: Werke, 

die sich im öffentlichen Raum befinden, dürfen nur 

fotografiert werden, wenn sie ohne Hilfsmittel (z. B. 

Leitern) frei einsehbar sind. Innenhöfe oder diejeni-

gen Teile eines Grundstücks, die nur von Balkonen 

oder Dächern aus einsehbar sind, fallen nicht darun-

ter, da allein die Außenansicht von Gebäuden durch 

die Panoramafreiheit privilegiert ist.
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Bleibend befinden sich Werke an öffentlichen Stra-

ßen, Wegen oder Plätzen, die dort für die Dauer ihrer 

Existenz aufgestellt wurden. Dementsprechend be-

zieht sich die Privilegierung auch auf vergängliche 

Werke wie Pflastermalereien, Schneeskulpturen oder 

Graffiti. Werke, die nur zum temporären Verbleib  

(wie der durch die Künstler Christo und Jeanne-Claude 

verhüllte Reichstag) im öffentlichen Raum aufgestellt 

wurden, fallen nicht unter die Panoramafreiheit.

   § 59 UrhG

Persönlich-geistige Schöpfung (§ 2 Abs. 2 UrhG)

Eine persönlich-geistige Schöpfung erfordert ein 

Mindestmaß an Kreativität und Individualität. Sie 

kann nur durch menschlich gesteuertes Schaffen her- 

vorgebracht werden. Zufallsprodukte und maschinelle 

Erzeugnisse sind vom urheberrechtlichen Schutz aus-

genommen. Außerdem muss das Werk eine bestimmte 

Form angenommen haben und dadurch von anderen 

Werken klar und eindeutig abgrenzbar sein. Ideen,  

Konzepte, der künstlerische Stil oder die Methode 

sind nicht geschützt.

   § 2 Abs. 2 UrhG

Privatkopie (§ 53 UrhG)

Warum sind Kopien für den persönlichen  

Gebrauch zulässig? 

Hintergrund dieser Regelung ist, dass das Verbots-
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recht im privaten Bereich wegen fehlender Kontroll-

möglichkeiten nicht durchsetzbar ist. Vervielfälti-

gungen für den persönlichen Gebrauch sind deshalb 

auch nicht vergütungsfrei. Vergütungspflichtig sind 

allerdings nicht die privilegierten Nutzer, sondern 

die Hersteller, Importeure und Betreiber von Geräten 

(z. B. Kopierer) und Leermedien (z. B. Speichersticks).

   § 53 UrhG

Was ist privilegiert? 

Erlaubt sind Kopien zum privaten oder sonstigen  

eigenen Gebrauch. Es dürfen aber nur solche Vorlagen 

kopiert werden, die nicht offensichtlich rechtswid- 

rig hergestellt oder öffentlich zugänglich gemacht 

wurden.

Privater Gebrauch: Kopien zum privaten Gebrauch  

(§ 53 Abs. 1 UrhG) dürfen keinen beruflichen oder er-

werbswirtschaftlichen Zwecken dienen. Berufliche 

oder erwerbswirtschaftliche Zwecke schließen den 

privaten Gebrauch aus. Privatkopien dürfen auch durch 

andere hergestellt werden, solange dies unentgelt-

lich geschieht. Wenn für die Herstellung ein Entgelt 

gezahlt wird, dürfen nur analoge Kopien angefertigt 

werden. Die entgeltliche Herstellung von digitalen 

Kopien durch andere ist nicht privilegiert.

   § 53 Abs. 1 UrhG

Eigener Gebrauch: Der eigene Gebrauch   § 53 Abs. 1 UrhG 

darf auch zu beruflichen oder erwerbswirtschaftlichen 
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Zwecken erfolgen, ist aber nur in engen Grenzen zulässig:

• zur Aufnahme in ein eigenes Archiv,

   § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG

• zur Unterrichtung über Tagesfragen,

   § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 UrhG

• zum sonstigen eigenen Gebrauch (§ 53 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 UrhG) dürfen kleine Teile eines erschiene-

nen Werks und einzelne Beiträge aus Zeitungen 

oder Zeitschriften (Buchstabe a) vervielfältigt wer-

den sowie Werke, die seit mindestens zwei Jahren 

vergriffen sind (Buchstabe b).

   § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 UrhG

• Der eigene Gebrauch ist weiterhin dadurch ein-

geschränkt, dass digitale Kopien oder Nutzungen 

ausgeschlossen sind.

Nicht erlaubt sind:

• die Vervielfältigung von Notenmaterial sowie  

 ganzer Bücher und Zeitschriften,

    § 53 Abs. 4 UrhG

• die Vervielfältigung von elektronischen Datenbanken,
    § 53 Abs. 5 UrhG

• die Weitergabe oder öffentliche Wiedergabe von 

Privatkopien,

    § 53 Abs. 6 UrhG

• die Aufnahme von öffentlichen Vorträgen, Auffüh-

rungen oder Vorführungen, die Ausführung von 

Plänen und Entwürfen eines Werks der bildenden 

Kunst sowie der Nachbau eines Werks der Baukunst.

   § 53 Abs. 7 UrhG
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S
Senderecht (§ 20 UrhG)

Beim Senderecht bestimmt – im Unterschied zum 

Recht der öffentlichen Zugänglichmachung – der 

Sendende einseitig den Zeitpunkt der Sendung.

   § 20 UrhG

Schöpferprinzip (§ 7 UrhG)

Der Urheber ist derjenige, der ein Werk durch seine 

persönliche, geistige Leistung geschaffen hat. Im 

deutschen Recht kann der Urheber damit nur eine  

natürliche Person, aber kein Unternehmen sein. Das 

gilt auch im Arbeitsverhältnis, sodass der Inhaber 

des Urheberrechts nicht der Arbeitgeber als Auftrag-

geber ist (Doktrin „work made for hire“), sondern der 

angestellte Arbeitnehmer. Das unterscheidet das 

kontinentaleuropäische Urheberrecht vom Copyright, 

wie es die USA, das Vereinigte Königreich und die 

vom Commonwealth beeinflussten Staaten kennen. 

Der Arbeitgeber erwirbt aber alle für ihn wirtschaft-

lich relevanten Nutzungsrechte, wenn ein angestell-

ter Urheber ein Werk in Erfüllung seiner arbeits- 

vertraglichen Pflichten geschaffen hat (§ 43 UrhG).  

Nur soweit die Rechte zur Erfüllung des Betriebs-

zwecks nicht benötigt werden, verbleiben sie beim 

Urheber. Damit tritt der Amortisationsgedanke in  
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den Vordergrund, demzufolge sich die Investition  

als Anreiz zur Schaffung urheberrechtlich geschütz-

ter Leistungen amortisieren soll. Der ursprüngliche 

Gedanke der Alimentation hingegen sollte dem Ur-

heber und seinen Angehörigen eine angemessene 

Vergütung sichern.

   § 43 UrhG      § 7 UrhG

Schrankenbestimmungen
Steht ein Werk nicht unter einer freien Lizenz, muss 

prinzipiell ein Lizenzvertrag mit dem Urheber oder 

Rechteinhaber geschlossen werden. Für bestimmte 

Bereiche, zum Beispiel in der Lehre und Forschung, 

hat der Gesetzgeber jedoch die Möglichkeit geschaf-

fen, urheberrechtlich geschützte Werke auf der 

Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (sogenannter 

Schranken) zu nutzen. Greift eine sogenannte Schran-

kenbestimmung, muss keine Lizenz erworben werden. 

Unter Umständen ist die Nutzung aber vergütungs-

pflichtig.

Schutzdauer
Die Dauer des urheberrechtlichen Schutzes beträgt 

innerhalb der EU 70 Jahre nach dem Tod des letzten 

lebenden Urhebers. Bei den verwandten Schutzrech-

ten (z. B. nicht-originale Fotografien) gilt in der Regel 

eine kürzere Schutzfrist von 50 Jahren ab Erscheinen 

(bzw. bei Nichterscheinen nach der Herstellung).  
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Nach Ablauf der Schutzfrist wird ein Werk gemein-

frei. Gemeinfreie Werke können von jedermann ver-

wendet werden. 

Schutzdauer:

• Geschützte Werke: 70 Jahre post mortem autoris 

(p. m. a.); nach Ablauf der Schutzfrist wird das Werk 

gemeinfrei.

• Verwandte Schutzrechte: 50 oder 70 Jahre (soweit

EU-harmonisiert); Beginn ab Erscheinen bzw. bei 

Nichterscheinen ab Herstellung.

• Anonyme oder pseudonyme Werke: 70 Jahre nach 

 Veröffentlichung bzw. nach Herstellung.

Fristberechnung: 

Die Fristen beginnen mit dem Ablauf des Kalender-

jahres, in dem das für den Beginn der Frist maßgeb- 

liche Ereignis eingetreten ist.

U
Unwesentliches Beiwerk (§ 57 UrhG)

Warum gibt es die Erlaubnisnorm für unwesent- 

liches Beiwerk? 

Die Vorschrift ergänzt § 50 UrhG, der auf die Bericht-

erstattung über Tagesereignisse beschränkt ist.

   § 50 UrhG      § 57 UrhG
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Was ist privilegiert? 

Werke, die zufällig oder nebensächlich neben dem  

eigentlichen Abbildungsgegenstand auftauchen,  

dürfen zustimmungs- und vergütungsfrei verwertet 

werden. Als unwesentliches Beiwerk ist ein Werk nur 

dann anzusehen, wenn es beliebig austauschbar ist, 

ohne dass die Gesamtwirkung dadurch beeinflusst 

wird. Für Elemente, die stil- und stimmungsbildend 

wirken, entfällt die Privilegierung.

Urheberpersönlichkeitsrechte

• Veröffentlichung:    § 12 UrhG

• Namensnennung:     § 13 UrhG

• Werkintegrität:        § 14 UrhG

Urheberrecht
Das Urheberrecht schützt Werke auf dem Gebiet  

der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Gesetzlich ge-

regelt ist es in Deutschland im Urheberrechtsgesetz. 

Das Urheberrecht ist als solches auch durch die Ei-

gentumsgarantie des Grundgesetzes (Art. 14 GG) ge-

schützt.

Das Urheberrecht ist abzugrenzen vom Patent  

und Gebrauchsmuster, die technische Erfindungen  

schützen, der Marke, die Produkte oder Dienstleis-

tungen schützt, und dem Design, das die Form- oder 

Farbgebung für ein Erzeugnis schützt. Im Gegensatz 

Glossar

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__13.html
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__14.html


70

zu ihnen ist das Urheberrecht kein Registerrecht,  

das heißt, es setzt keine Anmeldung und Eintragung 

voraus, sondern entsteht ohne weitere Formalitäten 

durch den Schaffensprozess.

V
Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG)

Verbreiten meint, dass urheberrechtlich geschützte 

Werke öffentlich angeboten oder vertrieben werden. 

Zum Verbreiten gehört auch die Vermietung.

   § 17 UrhG

Vergriffene Werke
Vergriffene Werke sind solche, die auf den üblichen 

Vertriebswegen nicht mehr lieferbar sind. Vergriffe-

ne Werke dürfen ähnlich wie verwaiste Werke von  

den im Gesetz genannten Gedächtnisinstitutionen 

vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich  

gemacht werden. Die Rechte dazu sind von der Ver-

wertungsgesellschaft VG Wort (Text) und der VG Bild- 

Kunst (Bilder) zu erwerben, an die eine Vergütung zu 

zahlen ist. Auch über vergriffene Werke wird beim 

Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein Regis-

ter geführt.
siehe auch  S. 72, Verwaiste Werke
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Veröffentlichung (§ 12 UrhG)

Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und  

wie sein Werk veröffentlicht wird. Veröffentlicht ist 

ein Werk, wenn es einer Mehrzahl von Personen, die 

nicht durch persönliche Beziehungen untereinander 

verbunden sind, zugänglich gemacht worden ist (z. B. 

durch die Verbreitung von Publikationen, in einem 

öffentlichen Vortrag oder via Internet).

   § 12 UrhG

Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG)

Vervielfältigung ist das Herstellen von Kopien in 

analoger oder digitaler Form.

   § 16 UrhG

Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht 

(§ 19 UrhG)

Von diesem Verwertungsrecht umfasst ist

• das Vortragen von Texten,

• die Aufführung eines Musikstücks oder Bühnen-

werks oder

• die Vorführung mittels technischer Hilfsmittel.

   § 19 UrhG

Verwandte Schutzrechte
Siehe unter L   S. 54, Leistungsschutzrechte
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Verwaiste Werke
Verwaiste Werke sind Werke, bei denen der Urheber 

oder der aktuelle Rechteinhaber entweder nicht be-

kannt oder zwar bekannt ist, aber im Rahmen einer 

sorgfältigen Suche nicht ausfindig gemacht werden 

kann. Wo zu suchen ist und wie die Suche zu dokumen- 

tieren ist, ist gesetzlich im Einzelnen geregelt. Die 

Regelung gilt für Fotografien und Werke der bilden-

den Kunst jedoch nur insoweit, als diese in Schrift-

werken, Filmen oder audiovisuellen Werken enthalten 

sind, nicht hingegen für eigenständige Fotografien 

und Werke der bildenden Kunst. Das Deutsche Patent- 

und Markenamt (DPMA) sowie das Amt der Europä- 

ischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) führen 

eine Liste verwaister Werke. Öffentlich zugängliche 

Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Archive, 

im Bereich des Film- oder Tonerbes tätige Einrich-

tungen sowie öffentlich-rechtliche Rundfunkanstal-

ten dürfen verwaiste Werke ohne Einwilligung und 

ohne Vergütung vervielfältigen und online zugäng-

lich machen, solange sich der Urheber nicht nach-

träglich noch meldet. Für die Nutzung solcher Werke 

können die genannten Einrichtungen eine Vergütung 

verlangen, die ihre Kostendeckung jedoch nicht über-

steigen darf. Eine Nachnutzung durch Benutzer der 

genannten Einrichtungen ist jedoch nur im Rahmen 

gesetzlicher Schrankenbestimmungen zulässig.
 S. 67, Schrankenbestimmungen

Glossar
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Verwertungsrechte (§ 15 UrhG)

Der bloße Werkgenuss, wie das Betrachten eines 

Werks oder einer Fotografie, ist frei. Die nachfol- 

gend beschriebenen Handlungen dürfen jedoch nur 

vorgenommen werden, wenn die dafür erforderlichen 

Rechte erworben wurden oder die Werknutzung  

durch eine gesetzliche Erlaubnis gestattet ist. Die 

Ausschließlichkeitsrechte umfassen die körperliche 

und unkörperliche Verwertung geschützter Werke.
 S. 55, Lizenzvertrag    S. 67, Schrankenbestimmungen      § 15 UrhG

§ 15 Abs. 1 UrhG (körperliche Verwertung)

• das Vervielfältigungsrecht (§ 16)

• das Verbreitungsrecht (§ 17)

• das Ausstellungsrecht (§ 18)

§ 15 Abs. 2 UrhG (unkörperliche Verwertung)

• das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungs-

 recht (§ 19)

• das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19 a)

• das Senderecht (§ 20)

• das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Ton-

 träger (§ 21)

• das Recht der Wiedergabe von Funksendungen 

 und von öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22)

Glossar
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W
Werkarten (§ 2 Abs. 1 UrhG)

§ 2 Abs. 1 UrhG enthält eine beispielhafte Aufzäh- 

lung verschiedener Werkarten:

• Sprachwerke wie Schriftwerke, Reden und Compu-

terprogramme (Nr. 1)

• Werke der Musik (Nr. 2)

• pantomimische Werke einschließlich der Werke 

 der Tanzkunst (Nr. 3)

• Werke der bildenden Künste einschließlich der  

 Werke der Baukunst und der angewandten Kunst 

 und Entwürfe solcher Werke (Nr. 4)

• Lichtbildwerke (Nr. 5)

• Filmwerke (Nr. 6)

• Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer

Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabel-

len und plastische Darstellungen (Nr. 7)

Auch Entwürfe, Teile von Werken und Sammlungen 

sind urheberrechtlich geschützt. Der urheberrecht- 

liche Schutz wird jedoch nicht allein durch die Zu- 

gehörigkeit zu einer der genannten Kategorien be-

gründet. Nur persönlich-geistige Schöpfungen sind 

urheberrechtlich geschützt.
 S. 63, Persönlich-geistige Schöpfungen        § 2 Abs. 1 UrhG

Glossar
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Werkintegrität (§ 14 UrhG)

Der Urheber hat das Recht, Entstellungen oder an- 

dere Beeinträchtigungen (gegenüber der Entstellung 

der weniger intensive Eingriff) seines Werks zu ver-

bieten. Das Recht auf Werkintegrität beinhaltet eine 

Interessenabwägung. Sind die Interessen des Urhe-

bers nicht gefährdet, muss er Einwirkungen auf sein 

Werk hinnehmen. Unter Umständen muss er sogar die 

Zerstörung seines Werks dulden, weil ein verfälschter 

Eindruck nicht mehr vermittelt werden kann, wenn 

ein Werk nicht mehr existiert.

   § 14 UrhG

Werkverbindung (§ 9 UrhG)

Bei einer Werkverbindung lassen sich die einzelnen 

Bestandteile gesondert verwerten. An den einzelnen 

Werkteilen besteht jeweils ein eigenes Urheberrecht. 

Für mehrere Urheber kann es jedoch vorteilhaft  

sein, sich zusammenzuschließen, wenn sich ihre Wer-

ke insbesondere in ihrer Verbindung optimal ver- 

werten lassen.

   § 9 UrhG

Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21 UrhG) 
und Wiedergabe von Funksendungen (§ 22 UrhG)

Diese sogenannten Zweitverwertungsrechte stellen 

sicher, dass der Urheber auch an deren Verwertung 

finanziell partizipiert.

   § 21 UrhG       § 22 UrhG

Glossar
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Wissenschaftliche Forschung (§ 60c UrhG) 6 

Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien 

in der wissenschaftlichen Forschung: 

Innerhalb eines abgegrenzten Personenkreises  

(z. B. Forscherverbund) dürfen urheberrechtlich ge-

schützte Werke bis zu einem Umfang von 15 Prozent 

erlaubnisfrei genutzt werden. Die Berechnung des 

Gesamtumfangs bemisst sich wie in der Lehre.
 S. 52, Lehre       § 60c UrhG

Umfang  Abbildungen (wie Fotografien), vergriffene Werke, 

einzelne Beiträge aus einer wissenschaftlichen Zeit-

schrift und Werke mit geringem Umfang (Obergrenze 

für Druckwerke: bis 25 Seiten, Filme und Musik: bis 5 

Minuten) dürfen wie in der Lehre vollständig genutzt 

werden. Bei Tageszeitungen gilt die Obergrenze von 

15 Prozent.

Für die eigene wissenschaftliche Forschung dür-

fen bis zu 75 Prozent eines Werks analog oder digital 

vervielfältigt werden. Erlaubt ist aber nur die Ver-

vielfältigung, nicht die Weitergabe.

Vergütungspflicht: 

Die vorstehend genannten Nutzungshandlungen in 

der Forschung sind zustimmungsfrei, müssen von  

den privilegierten Einrichtungen aber vergütet wer-

den. Die Vergütungsansprüche können nur von Ver-

wertungsgesellschaften geltend gemacht werden. 

Glossar
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Z
Zitatrecht (§ 51 UrhG)

Warum gibt es die Zitierbefugnis? 

Das Zitatrecht dient der geistigen Auseinander- 

setzung mit bestehenden Werken.

   § 51 UrhG

Was ist privilegiert? 

Das Zitatrecht erlaubt die (unveränderte) Übernah- 

me von urheberrechtlich geschützten Werken oder 

Werkteilen zum Zweck der Auseinandersetzung oder 

des Belegs (Zitatzweck) unter Angabe der Quelle.  

Zitate können in Form des Text-, Bild-, Film- oder  

Musikzitats auftreten. 

Nach § 51 UrhG ist das Zitieren aus fremden, ge-

schützten Werken unter bestimmten Voraussetzun- 

gen erlaubt:

Zitiert werden darf nur aus veröffentlichten Werken.

Zitatzweck: 

Zwischen dem neuen und dem zitierten Werk muss  

ein innerer Bezug bestehen. Das zitierte Werk muss 

als Beleg für die eigene Gedankenführung (Beleg-

funktion) herangezogen werden, um den eigenen 

Standpunkt zu stützen, zu begründen, zu veranschau-

lichen oder besser verständlich zu machen. Auch  

die kritische Auseinandersetzung mit dem zitierten 

Glossar

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__51.html


78

Werk ist erlaubt. Das Mittel des Zitats darf aber  

nicht lediglich zu dem Zweck eingesetzt werden, um 

sich eigene Ausführungen zu ersparen oder nur zu  

illustrieren.

Selbstständiges Werk: 

Zitiert werden darf nach dem Wortlaut nur in selbst-

ständigen Werken. Bei Dissertationen und anderen 

wissenschaftlichen Schriften wird diese Vorausset-

zung regelmäßig erfüllt sein; hingegen muss es sich 

zum Beispiel bei Vortragsfolien oder Blogposts nicht 

zwangsläufig um selbstständig geschützte Werke 

handeln. Das EU-Recht ist in dieser Hinsicht großzü-

giger und lässt Zitate auch in nicht selbstständig  

geschützten Werken zu. In der deutschen Rechtspre-

chung wurde dies aber noch nicht nachvollzogen.

Erlaubter Umfang: 

Die Zitate müssen nach ihrer Anzahl und Länge in  

einem angemessenen Verhältnis zum Gesamtwerk 

stehen. Der erlaubte Umfang wird durch den Zitat-

zweck bestimmt: Maßgeblich ist, welcher Umfang des 

Zitats für die geistige Auseinandersetzung erforder-

lich ist. Außerdem gilt die ungeschriebene Voraus-

setzung, dass das Zitat die Lektüre der Vorlage nicht 

ersetzen darf.

Änderungsverbot: 

Die zitierten Passagen dürfen nicht verändert werden.

Glossar
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Quellenangabe: 

Zitate müssen als solche kenntlich gemacht und die 

Quelle angegeben werden.

Die Zitierbefugnis erstreckt sich (seit einer Geset-

zesänderung durch das UrhWissG) gemäß § 51 S. 3 UrhG 

auch auf die Abbildung des zitierten Werks. Die Vor-

schrift berücksichtigt, dass bei Abbildungen zum 

Zwecke des Zitats die Auseinandersetzung regelmä-

ßig mit dem abgebildeten Gegenstand erfolgt,  

während die Abbildung als solche austauschbar ist.

Die Zitierbefugnis ist zustimmungs- und 

vergütungsfrei.

Zitierfreiheit (§ 51 UrhG)

• Veröffentlichung des zitierten Werks

• Zitatzweck: Auseinandersetzung mit einem 

 bestehenden Werk

• Zitatumfang

• Neues selbstständiges Werk

• Keine Substitution der Vorlage

• Änderungsverbot

• Quellenangabe

• Zustimmungs- und vergütungsfrei

   § 51 UrhG
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Checkliste
1) Wie beschaffe ich eine Reproduktionsvorlage?
	  S. 27, Reproduktionsvorlage

a)  Ist eine Vorlage vorhanden?

b)  Was muss ich beachten, wenn ich eine 

 Fotografie selbst anfertigen möchte?

c)  Erwerb der Vorlage von einer Bildagentur, 

 Bilddatenbank etc.

d)  Über das Internet gefunden.

e)  Aus anderer Quelle eingescannt.

2) Benötige ich eine Lizenz?

a) Ist der abgebildete Gegenstand geschützt?
	  S. 28, Erwerb von Nutzungsrechten an dem besprochenen Werk 

b)  Ist die Fotografie geschützt?
	  S. 29, Erwerb von Nutzungsrechten an der Fotografie

c)  Ist die Schutzfrist abgelaufen?
  S. 28, Erwerb von Nutzungsrechten an dem besprochenen Werk 
	  S. 29, Erwerb von Nutzungsrechten an der Fotografie

d)  Gibt es einen Ausnahmetatbestand 

 (gesetzliche Erlaubnis bzw. Schranke)? 
  S. 28, Erwerb von Nutzungsrechten an dem besprochenen Werk 
	  S. 29, Erwerb von Nutzungsrechten an der Fotografie
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3) Wer ist der richtige Ansprechpartner,  

 wenn eine Lizenz benötigt wird?

 a) Anfrage an die VG Bild-Kunst bzw. Recherche 

 in deren Mitglieder-Datenbank

    Künstlersuche der VG Bild-Kunst

 b) Recherche nach Rechteinhaber 

 (Künstler, Fotograf bzw. dessen Erben)

 c) Rechteinhaber nicht auffindbar 
	  S. 72, Verwaiste Werke    siehe auch  S. 70, Vergriffene Werke

4) Worauf muss ich beim Erwerb einer Lizenz achten?
	  S. 30, Worauf muss man beim Rechteerwerb achten?

5) Was muss ich beachten, wenn die Fotografie 

 unter einer sogenannten freien Lizenz steht?
	  S. 20, Freie Lizenzen 

https://www.bildkunst.de/service/kuenstler-suche.html
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 Flowcharts
Die Flussdiagramme sind Gegenstücke zum Leitfa- 

den und dem Glossar. Eine ausführliche Rechtsbera-

tung können sie nicht ersetzen, aber sie helfen, sich 

einen Überblick über die großen Themenblöcke der 

Bildrechte zu verschaffen: 1. Urheberrecht, 2. Abbil-

dungsrecht, 3. Schranken (Ausnahmen) des Urheber-

rechts, 4. Persönlichkeitsrecht und 5. Social Media. 

Die Diagramme zeigen Zusammenhänge und set-

zen Einzelfragen in einen Bezug zueinander. Sie sind 

als Flussdiagramme angelegt, deren Lektüre oben 

einsetzt und dann – je nach konkretem Fall – einzel-

nen Optionen des Fragebaums folgen kann. Dabei 

werden rechtliche Voraussetzungen abgefragt, es 

wird an zu erledigende Aufgaben erinnert, zudem 

werden rechtliche Folgen angegeben. Die Diagramme 

skizzieren wichtige Zusammenhänge und liefern eine 

Übersicht der Abläufe. Sie funktionieren deshalb 

auch als eine Art praktische Checkliste vor der Publi-

kation eines Bilds: Wie gehe ich vor? Was muss ich 

beachten? Welche Schritte liegen noch vor mir? Ein-

zelheiten und weiterführende Informationen stehen 

im Text und im Glossar des Leitfadens.



Achtung: Bei Abbildungen mehrerer  

Werke (Ausstellungansichten/histo- 

risches Zeitschriftenlayout): Für jedes 

Werk einzeln Urheberrecht klären. 

Achtung: Verschiedene 

Nutzungsarten (online/Print) 

brauchen eigene Lizenzen.

Ich will ein Bild veröffentlichen.

Urheberrecht

Das Bild zeigt  
mindestens ein 

Kunstwerk.

Lizenz erwerben.

Das Werk ist 
urheberechtlich 

geschützt.

Das Werk ist 
gemeinfrei.

Urheber des Werks  
ermitteln.

Um wie viele Werke 
geht es?

Das Bild zeigt  
mindestens eine  

Person.

Kein Urheber 
ermittelbar: Das Werk 

ist verwaist.

Die Schranke greift nicht.

Ich darf das Werk veröffentlichen.

Nein

Weiter bei

Persönlichkeitsrecht
 

Weiter bei

Abbildungsrecht
 

Weiter bei

Schranken/Ausnahmen
 

Verwaiste Werke

Ist der Urheber mehr 
als 70 Jahre tot?

Ja

Kann ich mich auf eine  Schranke/Ausnahme 
berufen?

Weiter bei   Schranken/Ausnahmen   

Die Schranke greift.

Ansprechpartner ermitteln:

Künstler, Nachlass, VG Bild-Kunst etc.



Ich darf ein Werk veröffentlichen.

Ich habe eine Abbildung/ein Foto.

Das abgebildete Werk 
ist dreidimensional.

Was für ein Werk zeigt das Foto?

Das abgebildete Werk 
ist zweidimensional.

Einfaches Lichtbild
(§ 72 UrhG): 

Schutz 50 Jahre ab 
Veröffentlichung.

Lichtbildwerk
(§ 2 UrhG): 

Schutz 70 Jahre nach 
Tod des Urhebers.

Die Abbildung 
ist gemeinfrei.

Die Abbildung 
ist urheberrechtlich 

geschützt.

Ansprechpartner 
ermitteln

Abbildungsrecht

Nein

Ich darf das Foto für die Veröffentlichung nutzen.

Fotograf, Nachlass, 
Museum, VG Bild-Kunst, 

Bildagentur etc.

Lizenz erwerben

Eigentümer, Museum, 

Archiv etc.

Ich habe eigene 
Rechte am Foto.

Zurück zu   Urheberrecht   

Ich kann mich für das 
abgebildete Werk auf 

das Zitatrecht berufen.

Ja

Ist die Abbildung alt genug?

Ich mache 
selbst ein Foto.

Fotografieerlaubnis 
prüfen und erhalten.

Nein

Nein

Achtung: Abbildungsnachweis, Quellenangabe, Urhebernachweis nicht vergessen! Evtl. Belegexemplare verschicken

Ja

Ja

Ja Nein

Ich bestelle ein 
Foto mit Lizenz.

Es ist gemeinfrei. Ich habe eine Lizenz.
Ich kann mich auf 

eine Schranke berufen.

Ansprechpartner 
ermitteln



Persönlichkeitsrecht

Person ist _> 10 Jahre tot.

Person ist < 10 Jahre tot.

Person der 
Zeitgeschichte oder

Person = Beiwerk, 
Bild von  

Versammlung o. Ä. , 
Verbreitung dient höhe-
rem Interesse der Kunst

Weiter ohne DSGVO

Abgebildete Person lebt.

Digitalfotografie Nein

Nein

Nein

NeinJa

NeinAuch kein Scan o. Ä.?

Doch

Aufnahme

Die Person zieht ihre 
Einwilligung zurück.

Verbreitung

Weiter mit KUG

M
aß

stäb
e d

es K
U

G
(u

n
g

eklärte R
ech

tslag
e!)

Nichts davon

Einwilligung 
der Erben 
notwendig

Person ist 
< 10 Jahre tot.

Abgebildete 
Person lebt.

Weiter mit DSGVO

Die Person wurde 
aufgeklärt.

Hat die Person
eingewilligt?

Die Einwilligung 
ist dokumentiert.

Besteht eine Beziehung zwischen Insti-
tution und Fotografierten, die erwarten 

lässt, dass Fotos gemacht werden?

Sind die Fotos für die Be-
richterstattung oder Öffent-
lichkeitsarbeit erforderlich?

Ja

Ja

Nein

Ja Nein

Berechtigtes Interesse 
liegt vor.

Abwägung

Ich darf das Bild der Person publizieren.

Ja

Ja

Hat die fotografierte Person 
eigene berechtigte überwie-

gende Interessen? (z.B. Schutz 
der Privatspäre, keine Kommer-

zialisierung?)

Verfolge ich journalistische, 
wissenschaftliche, künstleri-

sche oder literarische Zwecke?
(Art. 85 DSGVO)

Ich darf ab jetzt das Bild 
nicht mehr publizieren.

Ich muss das Bild 
offline nehmen bzw. löschen.

Person ist identifizierbar.

×

×

Ja

Ja

NeinJa

Einwilligung 
notwendig



= öffentliche Zu- 
gänglichmachung

(§ 19a UrhG)

Urheberrecht geklärt?

Abbildungsrecht 
geklärt?

Persönlichkeitsrechte, 
Datenschutz geklärt?

Ich will das Bild 
außerhalb der Plattform 

verwenden.

Social Media

Umfassen die Lizenzen 
die Weiterverbreitung 

auf der Plattform?

Ja

Upload auf Plattform

Es ist gemeinfrei. Ich habe eine Lizenz.
Ich kann mich auf eine 

Schranke berufen.

Ich habe eine Lizenz.
Ich habe ein berech-

tigtes Interesse.

Ich habe eine Lizenz.

Passende Lizenz 
besorgen

Nein

Ich will ein Bild in Social Media hochladen.

Weiter bei

Urheberrecht

Abbildungsrecht  

Persönlichkeitsrecht

Es gelten die 
allgemeinen Regeln.

Auf Plattform: Sharing OK



Nein

Ja

Ja

Das Werk ist veröffentlicht.
Das Werk steht in der Öffentlichkeit

(Platz, Straße, Weg).

Es ist ein bleibendes Werk.

Nur Außenansicht

Erlaubte Medien der Abbildung:

Das Werk ist 
zufällig mit im 

Bild.

Das Werk ist 
prominent im 

Bild.

Das Werk könnte 
ohne Weiteres 
entfernt oder 
ausgetauscht 

werden.

Schranken/Ausnahmen

Ich will ein urheberrechtlich geschütztes Werk reproduzieren.

Zitatrecht Panoramafreiheit Unwesentliches Beiwerk

Ja

Ja

Nein

Nein

Bildgröße muss 
verhältnismäßig 

sein.

Mein Text erläu-
tert das abge-
bildete Werk 

inhaltlich kon-
kret.

Die Schranke greift. Die Schranke greift Die Schranke greift

Nein

Ja

Ja

×

Nein

Von öffentli-
chem Boden aus 
aufgenommen

Foto 
oder Film

Malerei 
oder Grafik

Ja Nein
(z.B. Leiter, 

Drohne,
 Wohnung)

× ×

Das Werk wird 
in Text oder 

Bildunterschrift 
erwähnt.

Ja

Das Werk ist 
wichtig für die 

Bildaussage.

Nein

Ich zitiere im 
Rahmen eines 
eigenen Werks 

(z. B. Text,
Vortrag)

Ist die Ab-
bildung nur 

„nice to have“?

Ist das Werk 
als Abbildung 

ersetzbar?



Erlaubte 
Verbreitungszwecke:

(Print) In Zusammenhang mit 
öffentlicher Ausstellung oder zur 

Dokumentation des Bestands

(Digital) Vor Ort in Terminals:
Werke aus eigenem Bestand für 
Forschung oder private Studien

Mit Vergütungspflicht

VG Bild-Kunst

Ohne Vergütungspflicht

Erlaubte 
Vervielfältigungszwecke:

Zugänglichmachung,
Indexierung,

Katalogisierung,
Erhaltung und 

Restaurierung (intern)

Ich bin ein/-e nicht kommerzielle/-s 
öffentliches Archiv, Bibliothek,
Museum, Bildungseinrichtung.

Aktuelle Berichterstattung Bestandsdokumentation in Kulturinstitutionen

Die Schranke greift. Die Schranke greift.

Ja

Ja

Das Werk ist aus eigenem 
Bestand oder Ausstellung.

Abbildung muss nach Ende des 
Ereignisses wieder aus dem Netz 

genommen werden.

Das Werk wird 
„zur Berichterstattung über 
Tagesereignisse“ abgebildet.

Ich will ein urheberrechtlich geschütztes Werk reproduzieren.

Schranken/Ausnahmen



Verwaiste Werke

Die Schranke greift.

Kein Urheber ermittelbar:
Das Werk ist verwaist.

Datieren und Recherchieren

Ich bin ein/-e nicht kommerzielle/-s  
öffentliches Archiv, Bibliothek,
Museum, Bildungseinrichtung.

Ja

Wenn sich Urheber nachträglich identifizieren lässt: Lizenz besorgen.

Das Werk ist 
urheberrechtlich geschützt.

Ja

Das Werk ist aus eigenem 
Bestand oder Ausstellung.

Ja

Ist das Werk bereits publiziert 
(Reproduktion in Buch, Film)?

Das Werk ist gemeinfrei.

Ich darf das Werk veröffentlichen.

Ich brauche eine andere Schranke.

Weiter bei

Abbildungsrecht
 

Im Zweifel nicht

Ist der Urheber mehr 
als 70 Jahre tot?

Nein

Nein

Nein

Achtung: Recherche („sorgfältige 

Suche“) dokumentieren (§ 61a UrhG)

Ziemlich sicher

Ich will ein urheberrechtlich geschütztes Werk reproduzieren.

Schranken/Ausnahmen



Die Schranke greift.

Ja

Ja

Ist das Werk bereits publiziert 
(Reproduktion in Buch, Film)?

Nutzung für 
nicht kommerzielle 
wissenschaftliche 
Forschung möglich

Nutzungsumfang einhalten:

Lehre: 15 % des Werks:
– alle anderen Werke
(Bücher, Filme etc.)

Vollständiges Werk:
– Abbildungen

– Aufsätze aus Zeitschriften
– Werke geringen Umfangs

– vergriffene Werke

eigene Forschung: 
75 % des Werks:

– alle anderen Werke
(Bücher, Filme etc.)

Abgegrenzter Personenkreis? ×

Lehre und Forschung

Ich will ein urheberrechtlich geschütztes Werk reproduzieren.

Schranken/Ausnahmen

Ich benutze das Werk in der Lehre 
an einer Bildungseinrichtung.

Nein

Nein

(z. B. Archivgut)
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Anmerkungen
1 https://kunsthistoriker.org/stellungnahmen/

(zuletzt abgerufen am 30. April 2021). 

2 https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/ 

Gesetz_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html

(zuletzt abgerufen am 30. April 2021).

3 Illustration: auf der Grundlage von einer Illustration von  

Ellen Euler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Urheberrechtsschutz_bei_Lichtbildern_nach_UrhG.png), zuletzt 

abgerufen am 30. April 2021) CC-BY SA 4.0

4 Die Erlaubnisnormen nach §§ 60 a, c, e und f UrhG gelten nur 

bis März 2023. Im Zuge der Umsetzung der DSM-Richtlinie sollen 

die §§ 60 a, d bis h „nun insoweit entfristet [werden], wie sie  

die Maßgaben der DSM-RL umsetzen“ (Regierungsentwurf mit 

Stand vom 3. Februar 2021, abrufbar unter: https://www.bmjv.de/ 

SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_Anpassung- 

Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html, zuletzt abgerufen am  

30. April 2021).

5 Wie vorherige Anmerkung.

6 Wie vorherige Anmerkung.

https://kunsthistoriker.org/stellungnahmen/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urheberrechtsschutz_bei_Lichtbildern_nach_UrhG.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urheberrechtsschutz_bei_Lichtbildern_nach_UrhG.png
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html


92

Impressum
Bildrechte in der kunsthistorischen Praxis –

ein Leitfaden

1. Auflage, Mai 2021

Herausgeber:

Verband Deutscher Kunsthistoriker e. V. 

Weberstraße 59 a, 53113 Bonn

 www.kunsthistoriker.org  

Autoren: Veronika Fischer unter Mitarbeit von Grischka Petri

Redaktion und Koordination: Marcello Gaeta und Johannes Grave

Lektorat: Kirsten Rachowiak, München

Layout, Satz und Grafiken: Büro für Mitteilungen, Hamburg

Diese Publikation ist nach den Prinzipien des Open Access auf

ART-Dok, dem Volltextserver des Fachinformationsdienstes Kunst,  

Fotografie, Design, arthistoricum.net unter den folgenden Adressen 

dauerhaft elektronisch gespeichert und zitierfähig archiviert:

URN:  urn:nbn:de:bsz:16-artdok-72256

URL:  http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2021/7225 

DOI:  https://doi.org/10.11588/artdok.00007225 

  

Texte und Grafiken in dieser Publikation stehen, soweit nicht anders 

gekennzeichnet, unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 

– Nichtkommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0  

(CC BY-NC-SA 4.0). Diese Lizenz erlaubt Dritten, ein Werk zu verbrei-

ten, es mit anderen Werken zu kombinieren und zu verändern, solange 

es nicht für kommerzielle Zwecke genutzt und stets der Urheber des 

Originals genannt wird sowie die auf seinem Werk basierenden neuen 

Werke unter denselben Bedingungen deroben genannten Lizenz ver- 

öffentlicht werden. 

Zusammenfassung dieser Lizenz:

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de 

Vollständiger Lizenzvertrag:

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in 

der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 

Daten sind im Internet  https://www.dnb.de abrufbar.

http://www.kunsthistoriker.org
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bsz:16-artdok-72256
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2021/7225 
https://doi.org/10.11588/artdok.00007225 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de
https://www.dnb.de


Die Schranke greift.

Ja

Ja

Ist das Werk bereits publiziert 
(Reproduktion in Buch, Film)?

Nutzung für 
nicht kommerzielle 
wissenschaftliche 
Forschung möglich

Nutzungsumfang einhalten:

Lehre: 15 % des Werks:
– alle anderen Werke
(Bücher, Filme etc.)

Vollständiges Werk:
– Abbildungen

– Aufsätze aus Zeitschriften
– Werke geringen Umfangs

– vergriffene Werke

eigene Forschung: 
75 % des Werks:

– alle anderen Werke
((Bücher, Filme etc.)

Abgegrenzter Personenkreis? ×

Lehre und Forschung

Ich benutze das Werk in der Lehre 
an einer Bildungseinrichtung.

Nein

Nein

(z.B. Archivgut)

Verwaiste Werke

Die Schranke greift.

Kein Urheber ermittelbar:
Das Werk ist verwaist.

Datieren und Recherchieren

Ich bin ein/-e nicht kommerzielle/-s  
öffentliches Archiv, Bibliothek,
Museum, Bildungseinrichtung.

Ja

Wenn sich Urheber nachträglich identifizieren lässt: Lizenz besorgen.

Das Werk ist 
urheberrechtlich geschützt.

Ja

Das Werk ist aus eigenem 
Bestand oder Ausstellung.

Ja

Ist das Werk bereits publiziert 
(Reproduktion in Buch, Film)?

Das Werk ist gemeinfrei.

Ich darf das Werk veröffentlichen.

Ich brauche eine andere Schranke.

Weiter bei

Abbildungsrecht
 

Im Zweifel nicht

Ist der Urheber mehr 
als 70 Jahre tot?

Nein

Nein

Nein

Achtung: Recherche („sorgfältige 

Suche“) dokumentieren (§ 61a UrhG)

Ziemlich sicher

Aktuelle Berichterstattung

Die Schranke greift.

Abbildung muss nach Ende des 
Ereignisses wieder aus dem Netz 

genommen werden.

Das Werk wird 
„zur Berichterstattung über 
Tagesereignisse“ abgebildet.

Erlaubte 
Verbreitungszwecke:

(Print) In Zusammenhang mit 
öffentlicher Ausstellung oder zur 

Dokumentation des Bestands

(Digital) Vor Ort in Terminals:
Werke aus eigenem Bestand für 
Forschung oder private Studien

Mit Vergütungspflicht

VG Bild-Kunst

Ohne Vergütungspflicht

Erlaubte 
Vervielfältigungszwecke:

Zugänglichmachung,
Indexierung,

Katalogisierung,
Erhaltung und 

Restaurierung (intern)

Ich bin ein/-e nicht kommerzielle/-s 
öffentliches Archiv, Bibliothek,
Museum, Bildungseinrichtung.

Bestandsdokumentation in Kulturinstitutionen

Die Schranke greift.

Ja

Ja

Das Werk ist aus eigenem 
Bestand oder Ausstellung.

Das Werk steht in der Öffentlichkeit
(Platz, Straße, Weg).

Es ist ein bleibendes Werk.

Nur Außenansicht

Erlaubte Medien der Abbildung:

Panoramafreiheit

Die Schranke greift.

Von öffentli-
chem Boden aus 
aufgenommen

Foto 
oder Film

Malerei 
oder Grafik

Ja Nein
(z. B. Leiter, 

Drohne,
 Wohnung)

×

Nein

Ja

Ja

Das Werk ist 
zufällig mit im 

Bild.

Das Werk ist 
prominent im 

Bild.

Das Werk könnte 
ohne Weiteres 
entfernt oder 
ausgetauscht 

werden.

Unwesentliches Beiwerk

Die Schranke greift.

×

Das Werk wird 
in Text oder 

Bildunterschrift 
erwähnt.

Ja

Das Werk ist 
wichtig für die 

Bildaussage.

Nein

Das Werk ist veröffentlicht.

Zitatrecht

Ja

Ja

Nein

Nein

Bildgröße muss 
verhältnismäßig 

sein.

Mein Text erläu-
tert das abgebil-

dete Werk in-
haltlich konkret.

Die Schranke greift.

Nein

Ja

Ja

×

Nein

Ich zitiere im 
Rahmen eines 
eigenen Werks 

(z. B. Text,
Vortrag).

Ist die Ab-
bildung nur 

„nice to have“?

Ist das Werk 
als Abbildung 

ersetzbar?

= öffentliche Zugäng-
lichmachung
(§ 19a UrhG)

Urheberrecht geklärt?

Abbildungsrecht 
geklärt?

Persönlichkeitsrechte, 
Datenschutz geklärt?

Ich will das Bild 
außerhalb der Plattform 

verwenden.

Social Media

Umfassen die Lizenzen 
die Weiterverbreitung 

auf der Plattform?

Ja

Upload auf Plattform

Es ist gemeinfrei. Ich habe eine Lizenz.
Ich kann mich auf eine 

Schranke berufen.

Ich habe eine Lizenz.
Ich habe ein berech-

tigtes Interesse.

Ich habe eine Lizenz.

Passende Lizenz 
besorgen

Nein

Ich will ein Bild in Social Media hochladen.

Weiter bei

Urheberrecht

Abbildungsrecht  

Persönlichkeitsrecht

Es gelten die 
allgemeinen Regeln.

Auf Plattform: Sharing OK

Persönlichkeitsrecht

Person ist _> 10 Jahre tot.

Person ist < 10 Jahre tot.

Person der 
Zeitgeschichte 

oder Person = Beiwerk, 
Bild von 

Versammlung o. Ä., 
Verbreitung dient höhe-
rem Interesse der Kunst

Weiter ohne DSGVO

Abgebildete Person lebt.

Digitalfotografie Nein

Nein

Nein

NeinJa

NeinAuch kein Scan o. Ä.?

Doch

Aufnahme

Die Person zieht ihre 
Einwilligung zurück.

Verbreitung

Weiter mit KUG

M
aß

stäb
e d

es K
U

G
(u

n
g

eklärte R
ech

tslag
e!)

Nichts davon

Einwilligung 
der Erben 
notwendig

Person ist 
< 10 Jahre tot.

Abgebildete 
Person lebt.

Weiter mit DSGVO

Die Person wurde 
aufgeklärt.

Hat die Person
eingewilligt?

Die Einwilligung 
ist dokumentiert.

Besteht eine Beziehung zwischen Insti-
tution und Fotografierten, die erwarten 

lässt, dass Fotos gemacht werden?

Sind die Fotos für die Be-
richterstattung oder Öffent-
lichkeitsarbeit erforderlich?

Ja

Ja

Nein

Ja Nein

Berechtigtes Interesse 
liegt vor.

Abwägung

Ich darf das Bild der Person publizieren.

Ja

Ja

Hat die fotografierte Person 
eigene berechtigte überwie-

gende Interessen? (z. B. Schutz 
der Privatspäre, keine Kommer-

zialisierung?)

Verfolge ich journalistische, 
wissenschaftliche, künstleri-

sche oder literarische Zwecke?
(Art. 85 DSGVO)

Ich darf ab jetzt das Bild 
nicht mehr publizieren.

Ich muss das Bild 
offline nehmen bzw. löschen.

Person ist identifizierbar.

×

×

Ja

Ja

NeinJa

Einwilligung 
notwendig

Ich darf ein Werk veröffentlichen.

Ich habe eine Abbildung/ein Foto.

Das abgebildete Werk 
ist dreidimensional.

Was für ein Werk zeigt das Foto?

Das abgebildete Werk 
ist zweidimensional.

Einfaches Lichtbild
(§ 72 UrhG): 

Schutz 50 Jahre ab 
Veröffentlichung.

Lichtbildwerk
(§ 2 UrhG): 

Schutz 70 Jahre nach 
Tod des Urhebers.

Die Abbildung 
ist gemeinfrei.

Die Abbildung 
ist urheberrechtlich 

geschützt.

Ansprechpartner 
ermitteln

Abbildungsrecht

Nein

Ich darf das Foto für die Veröffentlichung nutzen.

Fotograf, Nachlass, 
Museum, VG Bild-Kunst, 

Bildagentur etc.

Lizenz erwerben

Eigentümer, Museum, 

Archiv etc.

Ich habe eigene 
Rechte am Foto.

Zurück zu   Urheberrecht   

Ich kann mich für das 
abgebildete Werk auf 

das Zitatrecht berufen.

Ja

Ist die Abbildung alt genug?

Ich mache 
selbst ein Foto.

Fotografieerlaubnis 
prüfenund erhalten.

Nein

Nein

Achtung: Abbildungsnachweis, Quellenangabe, Urhebernachweis nicht vergessen! Evtl. Belegexemplare verschicken

Ja

Ja

Ja Nein

Ich bestelle ein 
Foto mit Lizenz.

Es ist gemeinfrei. Ich habe eine Lizenz.
Ich kann mich auf 

eine Schranke berufen.

Ansprechpartner 
ermitteln

Achtung: Bei Abbildungen mehrerer  

Werke (Ausstellungansichten/histo- 

risches Zeitschriftenlayout): Für jedes 

Werk einzeln Urheberrecht klären. 

Achtung: Verschiedene 

Nutzungsarten (online/Print) 

brauchen eigene Lizenzen.

Ich will ein Bild veröffentlichen.

Urheberrecht

Das Bild zeigt  
mindestens ein 

Kunstwerk.

Lizenz erwerben

Das Werk ist 
urheberechtlich 

geschützt.

Das Werk ist 
gemeinfrei.

Urheber des Werks  
ermitteln.

Um wie viele Werke 
geht es?

Das Bild zeigt  
mindestens eine  

Person.

Kein Urheber 
ermittelbar: Das Werk 

ist verwaist.

Die Schranke greift nicht.

Ich darf das Werk veröffentlichen.

Nein

Weiter bei

Persönlichkeitsrecht
 

Weiter bei

Abbildungsrecht
 

Weiter bei

Schranken/Ausnahmen
 

Verwaiste Werke

Ist der Urheber mehr 
als 70 Jahre tot?

Ja

Kann ich mich auf eine  Schranke/Ausnahme 
berufen?

Weiter bei   Schranken/Ausnahmen   

Die Schranke greift.

Ansprechpartner ermitteln:

Künstler, Nachlass, VG Bild-Kunst etc.

Schranken/Ausnahmen

Ich will ein urheberrechtlich geschütztes Werk reproduzieren.

Bildrechte in der kunsthistorischen Praxis

von Veronika Fischer unter 
Mitarbeit von Grischka Petri,
herausgegeben vom Verband 
Deutscher Kunsthistoriker e. V.


	Geleitwort
	Vorwort
	Grundlagen
	1. Schutzgegenstände
	2. Welche Rechte hat der Urheber?
	3. Schutzdauer
	4. Geltungsbereich
	5. Ansprechpartner
	6. Lizenzierung
	7. Freie Lizenzen
	8. Urheberrechtsverletzungen und ihre Folgen
	9. Haftung für Persönlichkeitsrechtsverletzunge
	10. Künstlersozialabgabe

	Publikationen
	1. Wie beschafft man eine Reproduktionsvorlage?
	2. Erwerb von Nutzungsrechten an dem besprochenen Werk
	3. Erwerb von Nutzungsrechten an der Fotografie
	4. Worauf muss man beim Rechteerwerb achten?
	5. Publikationsformen

	Museum & Fotografien
	Fachtagungen & Vorträge
	Die Genehmigung fehlt – was nun?
	Glossar
	Checkliste
	Flowcharts

	vorherige ansicht 8: 
	vorherige ansicht 9: 
	vorherige ansicht 10: 
	vorherige ansicht 11: 
	vorherige ansicht 12: 
	vorherige ansicht 13: 
	vorherige ansicht 14: 
	vorherige ansicht 7: 
	vorherige ansicht 6: 
	vorherige ansicht 1: 
	vorherige ansicht: 
	vorherige ansicht: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 
	Seite 24: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 28: 
	Seite 29: 
	Seite 30: 
	Seite 31: 
	Seite 32: 
	Seite 33: 
	Seite 34: 
	Seite 35: 
	Seite 36: 
	Seite 37: 
	Seite 39: 
	Seite 40: 
	Seite 41: 
	Seite 42: 
	Seite 43: 
	Seite 44: 
	Seite 45: 
	Seite 46: 
	Seite 47: 
	Seite 48: 
	Seite 49: 
	Seite 50: 
	Seite 51: 
	Seite 52: 
	Seite 53: 
	Seite 54: 
	Seite 55: 
	Seite 56: 
	Seite 57: 
	Seite 58: 
	Seite 59: 
	Seite 60: 
	Seite 61: 
	Seite 62: 
	Seite 63: 
	Seite 64: 
	Seite 65: 
	Seite 66: 
	Seite 67: 
	Seite 68: 
	Seite 69: 
	Seite 70: 
	Seite 71: 
	Seite 72: 
	Seite 73: 
	Seite 74: 
	Seite 75: 
	Seite 76: 
	Seite 77: 
	Seite 78: 
	Seite 79: 
	Seite 80: 
	Seite 91: 
	Seite 92: 

	vorherige ansicht 3: 
	vorherige ansicht 2: 
	vorherige ansicht 4: 
	vorherige ansicht 5: 


